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GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB 

Bewertungsobjekt: 
Zweck der Gutachtenerstel­
lung: 
Grundbuch- und Kataster­
angaben mit Wirtschaftsart 
und Lage mit Grundstücks­
größe: 

Derzeitige Eigentümer: 
Au©raggeber: 
Aktenzeichen: 
Wertermittlungsstichtag: 

Mehrfamilienhaus 
Zwangsversteigerung 

Amtsgericht Trier, Grundbuch von Trittenheim, Blatt 4105, 
lfd. Nr. 1: Gemarkung Trittenheim, Flur 25, Flurstück 294/1, 
Gebäude- und Freifläche, Kirchgasse 3, Größe: 32 m2

, 

lfd. Nr. 2: Gemarkung Trittenheim, Flur 25, Flurstück 295, 
Gebäude- und Freifläche, Kirchgasse 3, Größe: 42 m2

, 

Anonymisiert. 
Amtsgericht Trier 
23 K 90/25 
18.09.2025 

Der unbelastete VerkehrsweӞ (MarktweӞ) (im Sinne des § 194 Baugesetzbuch) für das mit einem
Einfamilienhaus bebaute Grundstück eingetragen im Grundbuch Blatt 4105, lfd. Nr. 1, Gemarkung 
Trittenheim, Flur 25, Flurstück 294/1, Gebäude- und Freifläche Kirchgasse 3, Größe 32 m2 (121.945,92 
€, rd. 122.000,00 €) und der lfd. Nr. 2, Gemarkung Trittenheim, Flur 25, Flurstück 295, Gebäude- und 
Freifläche Kirchgasse 3, Größe 42 m2 (160.054,02 €, rd. 160.000,00 €) wird zum Wert­
ermittlungsstichtag 18.09.2025 mit rd. 

282.000,00 € 
geschätzt. 

Raunheim am Main, den 14.10.2025 
Ausfertigung Nr. 1 von 3: 
Dieses Gutachten enthält 46 Seiten mit 15 Anlagen mit insgesamt 61 Seiten. Das Gutachten wurde in 3-facher AusfeIigung erstellt, davon 
ein Archivstück für meine Unterlagen 
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angegebenen Zweck erstellt. Dieses vorliegende Gutachten daĐ ohne schri§liche 
Genehmigung der Sachverständigen nicht reproduzie(, veŎeðet, veŎendet, modifizieľ, 
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Seite 3 von 61 
Sachverständigenbüro Steinacker, Dr.-Hermann-Ehlers-Str. 11, 65479 Raunheim am Main· 
Zweigstelle: , Klaus-Kordel-Str. 4, 54296 Trier 
Tel.: 0 61 42 / 88 68 07, Fax: 0 61 42 / 88 68 08, Mail: in¬@steinacker-sachverstaendige.de 

ÇÕ 

 



• 

Az.: 23 K 90/25 - Mehrfamilienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

1. Zusammenstellung der We�ermi�lungsergebnisse 
We(ermittlungsstichtag: 18.09.2025 
Qualitätsstichtag: 18.09.2025 
O(stermin: 18.09.2025 
Objekt: Einseitig angebautes 

Meh¿amilienhaus 
Wohnflächen: 
Wohnung Nr. 1 (Erdgeschoss) 44,04 m2 êl. 
Wohnung Nr. 2 (1.Obergeschoss): 44,00 m2 êl. 
Wohnung Nr. 3 (Dachgeschoss mit Spitzboden): 49,48 m2 êl. 

Wohnfläche insgesamt: 137,52 m2 êl. 

Nutzflächen: 
Nutzfläche Kellergeschoss: 42,84 m2 Nfl. 

Baujahr: Ursprungsbaujahr 1950 
Fiktives Baujahr 1994 

Gesamtnutzungsdauer: Mehrfamilienhaus 80 Jahre 

Modifizie(e Restnutzungsdauer: 49 Jahre 

Sachwertverfahren 
Vorl. Sachwe(: 337.374,04 € 

Marktangepasster vorläufiger Sachwe( 337.374,04 € 
Marktanpassung nach § 8 Abs. 3 lmmoWe(V - 55.460,00 € 

281.914,04 € 
Sachwe� rd. 282.000,00 € 

Ertragswertverfahren 
Vorl. E(ragswert: 273.326,81 € 
Marktanpassung nach § 7 Abs. 2 lmmoWertV: 
Miete (overrent): + 5.989,14 € 
Objektbezogenes Kriterium (Wohnungsgröße): + 58.008, 10 € 
Marktangepasster vorläufiger Ertragsweð: 337.324,05 € 
Marktanpassung nach § 8 Abs. 3 lmmoWe(V - 55.460,00 € 

281.864,05 € 
E�ragswe� rd. 282.000,00 € 
Verkehrswe� (Mark�e�) rd. 282.000,00 € 
Einzelwe�e: 
Flurstück 294/1: 121.945,92 €, rd. 122.000,00 € 
Flurstück 295: 160.054,02 €, rd. 160.000,00 € 
Bodenwe� (absolut): 7.858,80€ 
Bodenwert (relativ): 106,20 €/m2 

Grundstücksgröße: 74,00 m2 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehtami l ienhaus, in 54349 Tri�enheim, Kirchgasse 3 

2. Allgemeine Angaben 
2.1 Gegenstand des Gutachtens, Au¶raggeber, Zweck und WeÝermiƑlungs­

stichtag 

Gegenstand des Gutachtens :  

Adresse des Beweǟungsobjekts : 

AuИraggeber, Au֪ragsdatum: 

AuИragsinhalt, Verwendungs­
zweck: 

Qualitätsstichtag (Bestand und 
Zustand) :  

Wertermi̜lungsstichtag: 

Tag der Oǟsbesichtigung: 

Tei lnehmer am Ortstermin: 

Umfang der Besichtigung: 

Örtl iche Aufnahme und Wohn­
flächenermittlung: 

Ende der Recherche: 

Beweisbeschluss : 

Einzelweǟ: 

Überbauten: 

Zu beweÌen ist ein Grundstück, das mit einem 
einseitig angebautem Einfamil ienhaus bebaut ist. 

54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

Mit Schreiben vom 29.08.2025 und Beschluss vom 
29.08.2025 beau§ragte das Amtsgericht Trier, die 
Sachverständige mit der Erstellung eines Gutach­
tens. 

Erstellung eines Verkehrsgutachtens gemäß § 194 
BauGB, für die Zwangsversteigerung. 

18.09.2025. Der Qualitätsstichtag gemäß § 2 Abs. 5 
Satz 1 lmmoWe(V ist es der Zeitpunkt, auf den sich 
der für die WeÌermittlung maßgebliche Grund­
tückszustand, bezieht. 

18.09.2025. Der We(ermittlungsstichtag gemäß § 2 
Abs. 4 lmmoWe(V ist der Zeitpunkt, auf den sich die 
çrtermittlung bezieht und der für die Ermittlung der 
al lgemeinen Wertverhältnisse maßgeblich ist. 

18.09.2025 

Am 18.09.2025 in der Zeit von 9.00 Uhr - 9.30 Uhr 
die Sachverständige selbst nebst Mitarbeiter Herr 
AnonymisieÌ (Assistent). 
Das bebaute Grundstück konnte von innen und vom 
äußeren Maueāerk besichtigt werden. Ein Eintritt 
wurde gewähİ. 

Die Sachverständige selbst. 

09.10.2025 

Erstel lung eines Gutachtens über den Verkehrswe( 
gemäß § 74a Abs. 5 ZVG. 

Der EinzelweÌe betragen für das Flurstück 294/1: 
121.945,92 €, rd. 1 22.000,00 € und für das Flur-stück 
295: 160.054,02 €, rd. 160 .000,00 €. 

Evtl. vorhandene überbauten sind dem Stamm­
grundstück zuzuordnen. Es gibt keine Überbauten. 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfamilienhaus. in 54349 Trittenheim. Kirchgasse 3 

2.2 Objektbezogene Arbeitsunterlagen und Auskün¶e 
Wertermittlungsgrundlagen 
und Literatur: 

Von der Auұraggeberin wur­
den für die Gutachtenerstel­
lung folgende Unterlagen zur 
Verfügung gestel lt : 

- Baugesetzbuch (BauGB), in der Bekanntmachung 
vom 23.09.2024 (BGBI. 1 S. 2414) zuletzt geändeÌ 
durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. 1 S. 394) 
m.W.v. 01.01.2024; Stand: 08.07.2024 aufgrd. D. 
Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 1 S. 176 , ber. Nr. 
214); 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBI . 1 S. 132), zuletzt geändeı durch Gese� 
vom 03.07.2023 (BGBI. 1 S. 176) m.W.v. 07 . 07 .2023 ;  
lmmobilienweıermittlungsverordnung (lmmoWert­
V), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.05.2010 (BGBI. 1 2010 S .  639), geändeė durch 
Aı. 16 des Gesetz vom 26. 1 1 .2019 (BGBI. 1 2019 
S. 1794) außer Kraī getreten. Am 01.01.2022 in 
Kra� getreten. 
Betriebskostenverordnung (BetrKV), Aİikel 2 der 
Verordnung vom 25.11.2003 (BGBI . 1 S. 2346) in 
Kraī getreten am 01.01.2004 zuletzt geändeı 
durch Gesetz vom 16 .10.2023 (BGBI. 1 S. 280) 
m.W.v. 01.01.2024; 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Aıikel 
1 des Gesetzes vom 17.03 . 1 998 (BGBI. 1 S. 502), 
in Kra§ getreten am 01.03.1999 zuletzt geändeÌ 
durch Gesetz vom 25.02.2021 (BGB I .  1 S. 306) 
m .W.v. 04.03.2021; 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBI . 1 S .  
42, 2909; 2003 1 S.  738), zuletzt geändeı durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 07.04.2025 (BGBI. 
2025 1 Nr. 109) geändert worden ist; 
Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz, 
(letzte Veröౌentl ichung); 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.11.1989 (GVBI. GVBI. S. 365) zuletzt geändeÌ 
am 26.11.2024 (GVBI .  S. 365); 
Wohnflächenverordnung (WoFIV) vom 25. Novem­
ber 2003 (BGBI. 1 S. 2346); 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutz­
ung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Käl­
teerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiege­
setz -GEG) vom 8. August 2020 (BGBI .  1 S. 1728), 
das zuletzt durch AÌikel 1 des Gesetzes vom 16. 
Oktober 2023 (BGBI . 2023 1 Nr. 280) geändeÌ 
worden ist. 

- Schreiben des Amtsgerichts Trier vom 
29.08.2025; 

- Beschluss des Amtsgerichts Trier vom 
29.08.2025; 
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Az.: 23 K 90/25 - Mehtamil ienhaus, in 54349 Tri�enheim, Kirchgasse 3 

Für die Gutachtenerstel lung 
lung wurden folgende Unter­
lagen, Erkundungen und In­
formationen eingeholt: 

Mieter: 

Zwangsve຀alter: 

Von dem Eigentümer wurden 
folgende Unterlagen zur Ver­
fügung gestel lt: 

Gutachtenerstel lung unter 
Miໍirkung von: 

- Liegenscha§skaıe vom 07.08.2025. 

- Auszug der ÜbersichtskaŞe, Regionalkaģe, 
Liegenschagska(e und O(hofoto/Lu§bild vom 
21.07.2025; 

- Grundbuchauszug des Amtsgerichts Trier vom 
04.09.2025; 

- Auskun§ aus dem Altlastenverzeichnis vom 
12.09.2025; 

- Bauplanungsrechtliche Auskunƨ vom 
04.09.2025; 

- Auszug aus der Bodenrichtwe(auskunī 
bereits vorhanden vom (18.06.2025), 

- Es gibt keine Kauēallauskunft aus der Kauf­
preissammlung Auskun§ vom 06.10.2025; 

- Erschl ießungsbeitragsauskun§ vom 
19.09.2025; 

- Auskunå aus dem Baulastenveøeichnis vom 
14.10.2025. 

kein 
kein 

Mail. am 16.09.2025 um 20.17 Uhr, Deckblatt des 
Verkaufsprospekts, Informationsblätter des Ver­
käufers mit Grundrissseiten, einer Seite 
Liegenschaīskarte, einer Seite Beschreibung der 
Mikrolage, einer Seite Beschreibung der 
Makrolage, drei Seiten bzgl. Innenaufnahmen und 
einer Seite Beschreibung des Objekts. 

Durch den Mitarbeiter wurden folgende Tätigkeiten 
bei der Gutachtenerstellung durchgefühı: 
- Ablichten der Photos im Oıstermin. 
- Ein Aufmass wurde von der Sachverständigen 

selbst ermittelt. 
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Az. :  23 K 90/25 - Mehrfamilienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

3. Grundstücksbeschreibung / rechtliche Gegebenheiten 

3.1 Taùächliche Eigenscha�en und demografische Enġicklung 

3.1.1 Großräumige Lage (Makrolage) 
Bundesland: 
Landkreis : 

Verbandsgemeinde: 

Ort und Wirtscha©: 

Demografische Struktur: 

Rheinland-Pfalz 
Trier-Saarburg 
Schweich an der Römischen Weinstraße 

Trittenheim liegt am flachen Hang einer Landzunge 
(Gleithang), die durch eine enge Moselschleife 
gebildet wird. Flussauݠä(s befinden sich am 
linken Flussufer der Weinoş Klüsserath, am 
rechten Moselufer der Weinoş Leiwen, 
flussabwäÌs liegt der Weino� Neumagen-Dhron 
am rechten Moselufer. 

Zu Trittenheim gehören auch die Wohnplätze 
Breitwiesermühle und Im Dhrönchen. 

Trittenheim ist erheblich geprägt vom ƈinbau und 
mit 236 Hektar besteckter Rebfläche nach Piespoİ, 
Zell, Leiwen, Konz, Neumagen-Dhron, Mehring und 
Bernkastel-Kues die achtgrößte Weinbaugemeinde 
der Mosel. Es wird traditionell übeŎiegend Riesling 
angebaut. Bekannteste Weinlagen sind die 
,,Trittenheimer Apotheke" und „Trittenheimer . 
Altärchen". Der Weinbau bildet außerdem die 
Grundlage für den Tourismus, der ebenfalls einen 
bedeutenden Wi(scha§szweig darstellt. 

Im Dezember 201 4  übernahm der kanadische 
Konzern CCL die durch Josef Nilles 1 951 
gegründete Druckerei Nil les (einen der größten 
Arbeitgeber in Trittenheim) für nach eigenen 
Angaben rund 1 4  Mio. Euro. Diese firmieİ seitdem 
unter dem Namen „CCL Label Trittenheim GmbH". 
Die Produktion am Stando( in Föhren konzentrie( 
sich auf den Bereich „Online" .  Am Standoİ 
Trittenheim wird weiterhin für den Bereich „Wein" 
produzieİ. 

Stichtag der Datenerhebung ist der 31.12.2022 1 .  
Trittenheim weist 1 .083 Einwohner auf (Stand: 
31 . 1 2.2022). 
Bezüglich der Gesamtfläche von 10 ,09 km2 ergibt 
sich eine Bevölkerungsdichte von 107,33 Ein­
wohnern pro km2 und der 5.545. Platz auf der Liste 
der am dichtesten besiedelten Gemeinden in der 

1 Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist der 31 . 1 2.2022, soweit n ichts anderes angegeben .  
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Az. : 23 K 90/25 - MehÉami lienhaus, in 54349 Trittenheim, Ki rchgasse 3 

Bundesrepublik Deutschland. Damit ist Trittenheim 
eine Stadt mit geringer Besiedlungsdichte 2 . Im Jahr 
2022 gab es in Trittenheim fünf Geburten. Dem 
stehen im gleichen Jahr 1 9  Todesfälle gegenüber. 
Das Durchschnittsalter der E inwohner von 
Trittenheim beträgt 48 ,60 Jahre und liegt damit über 
dem bundesweiten Durchschnitt von 44 ,7 Jahren. 
Bezüglich der Altersstruktur lässt sich die Bevöl­
kerung von Trittenheim wie folgt einteilen: 

• Unter 3 Jahren: 25 (männlich: 1 3, weiblich: 
1 2) 

• 3-5 Jahre: 23 (männlich: 1 2, weiblich: 1 1 ) 
• 6-9 Jahre: 33 (männlich: 1 5, weiblich: 1 8) 
• 1 0- 14  Jahre: 44 (männlich: 28, weiblich : 1 6) 
• 1 5- 1 7 Jahre: 31  (männlich : 1 2, weiblich : 1 9) 
• 1 8- 1 9  Jahre: 22 (männlich: 9, weiblich: 1 3) 
• 20-24 Jahre: 49 (männlich : 27 , weiblich : 22) 
• 25-29 Jahre: 40 (männlich: 21 , weiblich: 1 9) 
• 30-34 Jahre: 56 (männlich: 33, weiblich: 23) 
• 35-39 Jahre: 44 (männlich : 20 , weiblich: 24) 
• 40-44 Jahre: 64 (männlich: 29, weiblich: 35) 
• 45-49 Jahre: 74 (männlich : 33, weiblich : 4 1 )  
• 50-54 Jahre: 93 (männlich:  51 , weiblich : 42) 
• 55-59 Jahre: 95 (männlich: 48, weiblich :  47) 
• 60-64 Jahre: 91  (männlich:  43 , weiblich :  48) 
• 65-74 Jahre: 1 52 (männlich: 73, weiblich: 

79) 
• 75 Jahre und älter: 1 47 (männlich: 65, 

weiblich : 82) 

Arbeitssituation: Trittenheim hat insgesamt 505 
Lohn- und Einkommensteuer pflichtige Personen 
(Stand: 201 8). In Trittenheim sind insgesamt 
vie�ehn Personen arbeitslos gemeldet, darunter 
vier Langzeitarbeitslose, die mindestens ein Jahr 
lang arbeitslos sind. Es gibt in Trittenheim einen 
jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren und ältere 
Arbeitslose ab 55 Jahren, die in der Gesamtzahl der 
vierzehn Arbeitslosen bereits enthalten sind. 

Haushaltsgröße (Wohnsituation in Trittenheim): Es 
existieren in Trittenheim insgesamt 437 Wohnge­
bäude. Darunter sind 365 Einfam ilienhäuser, 56 
Zweifamilienhäuser und 1 6  Mehrfamilienhäuser. 
Die gesamte Wohnfläche in Trittenheim beträgt 
67.300 Quadratmeter (qm). 

Die Gesamtzahl an Wohnungen in Trittenheim liegt 
be i 562 . Aufgeteilt nach der Anzahl der Zimmer 
ergeben sich folgende Zahlen: 

2 Laut der amtl ichen Einte i l ung des Verstädterungsgrades. 
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Az. : 23 K 90/25 - Meh�amilienhaus, in 54349 Trittenheim. Kirchgasse 3 

Leerstandsquote: 

Überörtl iche Anbindung / Entfer­
nungen: 

• 12 Wohnungen mit 1 Zimmer 
• 22 Wohnungen mit 2 Zimmern 
• 61 Wohnungen mit 3 Zimmern 
• 100 Wohnungen mit 4 Zimmern 
• 68 Wohnungen mit 5 Zimmern 
• 132 Wohnungen mit 6 Zimmern 
• 167 Wohnungen mit 7 oder mehr Zimmern 

Hierbei muss beachtet werden, dass auch Einfami­
lienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilien­
häuser als zwei Wohnungen gerechnet werden. 
Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde 
letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die 
Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste 
Erhebung dieser A( fand im Jahr 2022 statt, wobei 
die Ergebnisse noch nicht verö్entlicht wurden .  

Im Jahr 2022 wies der Landkreis Trier-Saarburg 
eine Leerstandsquote zwischen 2 ,0 % und 3,0 % 
auf. I n  Rheinland-Pfalz betrug im selben Jahr die 
Leerstandsquote 2, 7 %. 
Nächstgelegene größere Städte: 
Schweich: ca. 11 km westlich (Luålinie entfernt). 
Wittlich: ca. 18 km nördlich (Lu§linie entfernt). 
Trier: ca. 21 km südwestlich (Luftlinie entfernt). 
Bernkastel-Kues: ca. 16 km nordöstlich (Luౚlinie 
entfernt). 
Morbach: ca. 16 km östlich (Luݞlinie entfernt). 

Bundesstraßenausfah(: über die Bundesstraße 53 
westlich 80 m (Luftlinie entొrnt). 

Autobahnausfah(: 
Über die Autobahn A 1 (ca. 8, 7 km Lu§linie entfernt) 
nordwestlich ist Trittenheim an das Fernstraßen­
netz angebunden. 

Flughafen : Hahn-Flughafen, ca. 29 km nordwest­
lich (Lu§linie entfernt). 

3.1.2 Örtliche Lage (Mikrolage) mit Infrastruktur und Perspektive 
Ortstei l :  

Bushaltestel le: 

Das zu bewertende Objekt l iegt im Westen von 
Trittenheim in einer übe߬iegend heterogenen 
Wohnbebauung, am Rande von Trittenheim. Das 
Bewertungsobjekt befindet sich in einer mittleren 
Wohnlage. Die Bauweise in dieser Wohnlage ist 
teilweise oēen und geschlossen. Außerdem grenzt 
das zu bewe(ende Objekt an zwei Straßen, 
Wohnhäuser und einem Weingut. 

Die am nächsten gelegene Bushaltestelle heißt 
"Tourist I nfo". Sie befindet sich i n  Trittenheim an der 
Moselweinstraße und ist 1 05 m (Lu§linie) entfernt. 
Von doė aus fahren die Buslinien 220, 221 und 333. 
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Bahnhof: 

Parkmöglichkeiten in der Lauren­
tiusstraße: 

Die Busl in ie 220 fähð folgende Orte bzw. Stadttei le 
an: 
Trier, Ruwer, Kenn, Schweich, Longuich, Longen, 
Lörsch, Mehring, Pölich, Sch leich,  Ensch, Thörnich , 
Detzem , Leiwen, Trittenheim und Neumagen. 
Busl inie 221 hält an folgenden Orten: Trier , Klüs­
serath, Thörnich, Köwerich , Leiwen, Trittenheim , 
Neumagen. 
Folgende Oģe werden mit der Bus linie 333 ver­
bunden: Trier, Schweich, Klüsserath , Leiwen, Trit­
tenheim ,  Neumagen,  Piespoߦ, Wintrich, Braune­
berg, Mülheim , Lieser und Kues. 

Hetzerath Bahnhof ca. 9,3 km nordwestlich 
(Luftlinie entfernt) verkehren folgende Linien: 
RB81, RB83, RE1, RE11. 

Die Straße des Bewertungsobjekts ist eine Wohn­
straße. Das Objekt befindet sich auf der südlichen 
Straßenseite. Es gibt keine Parkmöglichkeiten fü r 
die Anwohner auf der Straße. Es ist keine Park­
raumbewiðscha౛ungszone ausgewiesen. 

Lagequal ität (Wohn- und GeschäИs- Als Wohnlage gut geeignet, als Geschäfts- und 
lage) : Bürolage sowie Gewerbe- und Industrielage nicht 

geeignet . 

NachbarschaÃ und Umgebungsbe­
bauung: 

I nfrastruktur Zustand : 

Im Norden befindet sich eine Kirche mit Friedhof 
und e in größeres, an das Beweðungsobjekt 
einseitig angebautes, dreigeschossiges Wohn­
haus. Im  Osten des Beweðungsobjektes ist ein 
Weingut und südl ich befinden sich fünf Wohn- und 
Gewerbehäuser und ein Gästehaus Im Westen 
steht ein zweigeschossiges Wohnhaus. 
Das Beweðungsobjekt fügt sich harmonisch in die 
Umgebung ein. Die Nachbarscha§sbebauung wirkt 
sich attraktiv auf das Objekt aus. 

Schulen: Grundschule Trittenheim 0,34 km (Lu§li­
nie entfernt), in Trittenheim. Friedrich-Spee-Real­
schule plus ca . 3 , 95 km (Luftlinie entfernt) in Neuma­
gen-Dhron . 
Kindergarten: Katholische KiTa St. Laurent ius Trit­
tenhei m  in Trittenheim ca . 0 ,24 km (Luftl inie entfernt). 
Ärzte: Al lgemeinmedizinische Praxis ca. 4 ,0 km 
(Luౝlinie entfernt) in Neumagen-Dhron. Zahnarzt ca. 
4 ,20 km (Lu§linie entfernt) in Klüsserath. 
Krankenhaus: Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier ca . 20 km (Lu౜l inie entfernt) in Trier. 
Alten- und Pflegeheim: Seniorenresidenz St. An­
dreas Pöl ich GmbH ca. 4 ,5 km (Luftlinie  entfernt) , in 
Pö lich. 
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I nfrastruktur - Perspektiven : 

Wohn lage: 

Immobilienmarkt, Angebot und 
Nachfrage auf dem Grundstücks­
markt: 

Apotheke: Bacchus Apotheke ca. 1 km (Luīlinie ent­
fernt) in Leiwen. 
LebensmittelgeschäИe: Edeka Trittenheim ca. 0, 1 
km (Lu§linie entfernt) in Trittenheim; nah und gut 
Nummer ca. 1,6 km (Lu§linie entfernt) in Leiwen. 
Netto Marken-Discount ca. 4,  1 km (Luīlinie entfernt) 
in Neumagen-Dhron.  Norma Filiale ca. 1 ,25 km (LuĀ­
linie entfernt) in Leiwen. 
Drogerie: dm-drogerie Markt ca. 11 km (Lu§linie ent­
fernt) in Schweich. 
Friseur: Friseur Haar genau ca. 0, 1 km (Lu§linie ent­
fernt) in Trittenheim. 
Restaurant: Zum Moselfischer ist ca. 0, 1 km (Lu§li­
nie entfernt) in Trittenheim. 
Freizeiteinrichtungen: Tennis-Club Trittenheim ca. 
0,6 km (Lu§linie entfernt) in Trittenheim. Spo(platz 
Trittenheim in Trittenheim ca. 0,9 km (Lu§linie ent­
fernt). Spielplatz Johannes-Trithemius-Straße ca. 0,3 
km (Lu§linie entfernt). 
Banken: Sparkasse Trier - Fiale 1,4 km (Lu§linie ent­
fernt) in Leiwen . 
Post: Deutsche Post Filiale 514 ca. 0, 1 km (Luīlinie 
entfernt) in Trittenheim. 
Bäckerei : Thome Bäcker ca. 0, 1 km (Lu§linie ent­
fernt) in Trittenheim. 
Es wird gerade die Bundesstraße B53 zwischen 
Klüsserath und Trittenheim ausgebaut. Mit diesem 
Ausbau ist es geplant auf einer Strecke von 4 ,3 km 
einen separaten Radweg mit 2 ,5 m Breite und einem 
1,25 m breiten Trennstreifen zu bauen.  Außerdem 
soll bezüglich des Ausbaus neben neuen Stützwän­
den und einer 1, 7 km langen Randbalkenkonstruk­
tion zur Mosel hin auch auf den Lärmschutz geachtet 
werden.  
Das Land Rheinland-Pfalz hat Trittenheim eine För­
derung von 89.000 Euro bewilligt, mit dem Ziel „stä­
dtebauliche Missstände" im Rahmen des DoÀer­
neuerungsprogrammes zu beseitigen. Dabei ist ge­
plant unbrauchbare „ Bausubstanz" abzureißen, um 
neue Wohnhäuser betreƢend folgender Wohnformen 
zu errichten: Einfamilienhäuser, Geschosswohnun­
gen und betreutes Wohnen. Auch ist es vorrangig 
beabsichtigt die Grundversorgung zu sichern, wie 
auch die Sanierung und zeitgemäße Umnutzung 
o(sbildprägender Bausubstanz. 

Das Weðermittlungsobjekt liegt in einer mittleren bis 
guten Wohnanlage. 

Entwicklung der Preisniveaus (Mediane in Tsd. €) 
für bebautes Meh๏amilienhausgrundstück 
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3.1.3 Umwelteinflüsse 

Immissionen: 
Beeinträchtigungen: 
Straßenverkehrslärm : 
Fluglärm:  

Gefahren aus dem Untergrund : 

• Baugrundverhältnisse: 

Für die Entwicklung der Preisniveaus (Mediane in 
Tsd. €) für bebaute MehĐamiliengrundstücke in 
Rheinland-Pfalz, gruppieş nach Marktsegmenten 
jeweils zum 01.01. des Jahres (Datengrundlage) 
wurden keine Veröƣentlichungen über durchschnitt­
liche Verkäufe von Mehrfamilienhäusern im Immobi­
lienmarktbericht RLP 2025 vorgenommen. (Stand : 
30.09.2024). 

keine 
kein 

kein, Anliegerverkehr 

kein 

Keine Erkenntnisse hierzu. In diesem Gutachten wird 
unterstellt, dass diese Gefahren, da sie flä­
chendeckend bekannt sind, bereits in den Boden­
richtweðen eingepreist sind. Deshalb ist kein wei­
terer Abschlag eŝorderlich . Das zu beweðende 
Objekt liegt in höherer Lage und nicht im Uferbereich. 
Eine Hochwassergefährdung ist nicht gegeben. 

Soweit ersichtlich, handelt es sich um normal ge­
wachsenen, tragfähigen Baugrund ohne besondere 
Grundwassereinflüsse. Aus den Unterlagen gehen 
keine Anhaltspunkte für Gründungen, (Pfahlgründ­
ungen oder Bergschäden), hervor, Bodenuntersuch­
ungen lagen nicht vor. Im Übrigen wird auch auf­
grund der vorhandenen Altbebauung von normalen 
Gründungsverhältnissen ausgegangen. 

3.2 Zustand des Wertermi¹lungsobjekts 

3.2.1 Gestalt und Form 

Straßenfront: 
m iKlere Tiefe: 
F lurstücks Größe: 

Bemerkungen: 

Straßenfront: ca. 8,00 m breit 

mittlere Tiefe: ca. 9,25 m 

Flurstück 294/1: rd. 32,00 m2 

Flurstück 295: rd. 42,00 m2 

Gesamt: rd. 74,00 m2 

Fast quadratisch viereckiges Grundstück, Länge: von 
West bis Ost. Grundstück grenzt an einer Straße. 

3.2.2 Baugrund, StraßenaÞ, Grenzverhältnisse, Enġicklungs- und Erschließ-
ungszustand etc. 

EnLicklungszustand: Oðsüblich erschlossenes, geordnetes, baureifes 
Land. 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfami l ienhaus, i n  54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

Erschl ießung gesichert über: 

Straßena๦en: 

Straßenausbau: 

Das zu bewertende Objekt ist über die "Kirchgasse 
3 , "  erschlossen. 

Anl iegerstraße, beide Straßen weisen einen mäßi­
gen Verkehr auf. 

Straßenfahrbahn aus Kopfsteinpflaster, zwei flache 
Bürgersteige vorhanden teilweise bestehend aus 
Betonsteinen und Beton. 

Ansch lüsse an Versorgungslei- Elektrischer Strom , Wasser und Abwasser aus Zu-
tungen und Abwasserbeseiti- und Ableitung aus öffentlicher Versorgung, Kanalan-
gung : schluss sowie Internetanschluss vorhanden. 

Abgabenrechtl icher Zustand: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 

Anmerkungen : 

3.3 Rechtliche Gegebenheiten 

Bzgl. der Beiträge und Abgaben für Erschließungs­
einrichtungen nach Baugesetzbuch (BauGB) und 
Kommunalabgabengesetz (KAG) ist es zum WeŞer­
m ittlungsstichtag abgabenfrei. 

Grenzbebauu ng des Nachbargebäudes in nördlicher 
Richtung m it Grundstücksteilflächengrenze in der 
nordwestlichen M itte des Grundstücks. Das gesamte 
Grundstück ist vollkommen bebaut. Deshalb ist es 
nicht eingefriedet. 

I n  dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Bau­
grundsituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleichspreise bzw. BodenrichtweŞe eingeflossen 
ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuch­
ungen und Nachforschungen werden auīragsgemäß 
nicht angestel lt .  • •  

3.3.1 Privatrechtliche Vorschri¶en und Vereinbarungen 
Der Auīragnehmerin liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 04.09 .2025 vor . 
H iernach besteht in Abteilung I I  des Grundbuchs folgende Eintragungen: Grunddienstbarkeit 
(Grenzbebauungsrecht) Das Grundstück ist zum WeŞermittl ungsstichtag in kein Bodenord­
ungsverfahren einbezogen . 

3.3.2 Grundbuch 
Der Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 04.09.2025 vor. Hiernach bestehen 
folgende Eintragungen: 

Grundbuchdaten: Grundbuch (nur auszugsweise) 
Amtsgericht Trier, 
Grundbuch von Trittenheim . 
Blatt 41 050 
Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1 :  Gemarkung: Trittenheim , Flu r: 25, Flu r­
stück: 294/1 , WiŞscha౟sart und Lage: Gebäude 
und Freifläche, Ki rchgasse 3, Größe: 32 m2 , 
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lfd. Nr. 2: Gemarkung: Trittenheim, Flur: 25, Flur­
stück: 295, Wi(scha§sa( und Lage: Gebäude und 
Freifläche, Kirchgasse 3, Größe: 42 m2

, 

Abteilung 1 :  
lfd. Nr. 1 zu 1 und 2: gelöscht. 
lfd. Nr. 2 zu 1 und 2: Anonymisie( 

Abteilung I I :  
lfd. Nr. 1 zu 1 :  Grunddienstbarkeit (Grenzbebau­
ungsrecht) für den jeweiligen Eigentümer des 
Grundstücks Gemarkung Trittenheim, Flur 25, 
Flurstück 294/2. Gemäß Anonymisiert. 
lfd. Nr. 2 zu 1 ,  2 :  gelöscht, 
l fd. Nr. 3 zu 1 :  Die Zwangsversteigerung ist 
angeordnet (Anonymisiert) 

Abteilung I I I :  
Anmerkung: Schuldverhältnisse, die ggf. in Ab­
teilung I I I  des Grundbuchs verzeichnet sein 
können , werden in diesem Gutachten nicht 
berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht 
oder durch Reduzierung des Verkaufspreises 
ausgeglichen werden. 

3.4. Ö�entlich - rechtliche Vorschri¶en 

3.4.1 Baulasten, Altlasten, Denkmalschuő und Beschränkungen 

Baulasten : 

Anmerkung: 

Altlasten : 

Denkmalschu؛: 

Das Baulastenveùeichnis enthält keine wertbeein­
flussenden Eintragungen. 

Aufgrund der Struktu r des Baulastenverzeichnisses 
erstreckt sich die behördliche Auskun§ auf die 
Frage, ob Eintragungen zu Lasten der zu 
bewertenden Grund- bzw. Flurstücks vorhanden 
sind. Begünstigende Baulasten können hierdurch 
nicht festgestellt werden. Es liegen hierzu keine 
I nformationen vor. 

Das Altlastenverzeichnis enthält keine wertbeein­
flussenden Eintragungen .  

Es ergeben sich h ierzu keine entsprechenden An­
haltspunkte. 

3.4.2 Bauplanungsrechtliche S ituation 

Das Baugesetzbuch (BauGB) bezeichnet den Flä­
chennutzungsplan als vorbereitenden , nicht rechts­
verbindlichen Bauleitplan ,  der rechtsverbindliche 
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Festsetzungen für die städtische Ordnung enthält 
(§ 1 (2) BauGB). 
Die nachfolgend wiedergegebenen Angaben zum 
Planungsrecht hat die Sachverständige erhoben. 

Darstellungen im Flächennu໏ungs- Der Bereich des Beweģungsgrundstückes ist im 
plan: Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche 

ausgewiesen. 

Darstellungen im Bebauungsplan: Das Bewe^ungsgrundstück liegt nicht im Geltungs­
bereich eines rechtskrä§igen Bebauungsplanes. Es 
wurde kein Beschluss über die Aufstellung eines 
Bebauungsplans gefasst. Es handelt sich um einen 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil nach § 34 
Abs. 1 und 2 BauGB. 

3.4.3 Bauordnungsrechtliche Situation 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des 
realisieģen Vorhabens durchgefühï. Bei dieser 
Wertermittlung wird deshalb die materielle Le­
galität der baulichen Anlagen und Nutzungen vor­
ausgesetzt. 
Bauunterlagen konnten nicht angefordeģ werden 
weder beim Bauamt noch beim Kreisbauamt. 
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4. Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

4.1 Vorbemerkung zur Gebäudebeschreibung 
Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Oðsbesich­
tigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung 
der Daten in der Wertermitt lung notwendig ist. Hierbei werden die o}ensichtl ichen und 
vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. I n  einzelnen Bereichen 
können Abweichungen au§reten, die dann allerdings nicht weģerheblich sind. Angaben über 
nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorl iegenden Unterlagen, Hinweisen 
während des Oİstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. 
Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen 
und Instal lationen (Heizung, Elektrik, Wasser etc.) wurde nicht geprü§; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstel lt. 
Feststel lungen wurden nur insoweit getroƢen ,  wie sie für die We(ermittlung von Bedeutung 
sind. Der We(ermittlung wurden Umstände zugrunde gelegt , die im Rahmen einer angemes­
senen EĽorschung des Sachverhalts, vor al lem bei der öģlichen Besichtigung, erkennbar wa­
ren oder sonst bekannt geworden sind. 
Baumängel und -schäden wurden so weit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. o}en­
sichtlich erkennbar waren. I n  diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen 
Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswe( nur pauschal berücksichtigt worden . Es 
wird ggf. empfohlen , eine diesbezüglich veðiefende U ntersuchung anstel len zu lassen. 
U ntersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits­
schädigende Baumaterial ien wurden nicht durchgefühð. 
I n  der nachfolgenden We(ermittlung werden nur Kosten für Arbeiten berücksichtigt, die das 
Beweģungsobjekt für die gewählte Restnutzungsdauer nutzbar machen. Grundlegende Mo­
dernisierungsarbeiten ,  die zu einer nachhaltigen Verlängerung der Restnutzungsdauer führ­
en , werden nachfolgend nicht zu Grunde gelegt. Für die Ermittlung des Verkehrsweģes fließen 
Au౥endungen für I nstandsetzungen etc. jedoch nur in dem Maße ein , wie sie von den 
Marktteilnehmern berücksichtigt werden. 
Weģmäßig gefasste Aussagen über Bauschäden oder Baumängel (auch im Bewe(ungsteil) 
beruhen auf überschlägigen Berechnungen bzw. Schätzungen. Die We(angaben sol len als 
Anhaltspunkte der vermuteten Beseitigungskosten der Bauschäden bzw. Baumängel dienen 
und stellen nicht die Kosten einer tatsächlichen Behebung der Bauschäden oder Baumängel 
dar. 
Für einen möglichen Eāerber ist zu beachten, dass sich aus den l nstandhaltungsmaßnah­
men gesetzliche Verpflichtungen zur energetischen Auݡe(ung ergeben können . Ebenso sind 
bereits bestehende Nachrüstpflichten zu beachten. Nicht ausdrücklich genannte Auf­
wendungen hieîür sind im Gutachten nicht eĽasst. 
Boden- und Baugrunduntersuchungen sowie Untersuchungen auf verdeckte Baumängel 
wurden nicht vorgenommen. Gleichfal ls wurden keine Untersuchungen hinsichtlich 
Standsicherheit, Schal l- und Wärmeschutz sowie Schadsto}belastungen vorgenommen. Der­
artige U ntersuchungen entsprechen n icht den Untersuchungen einer al lgemeinen 
Grundstückswe(ermittlung. Bei Bedaį sind Spezialinstitute zu beauftragen. 
Zubehör (§ 97 BGB), gewerbliches I nventar (§ 98 BGB) und Mobiliar (z. B. Einbauküchen oder 
Schränke etc.) werden nicht beweÌet. 
Die nachfolgende Beschreibung des in der OÙsbesichtigung festgestel lten Zustandes gilt 
ausschließlich für den We(ermittlungsstichtag 1 8.09.2025. 
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Az. :  23 K 90/25 - Mehrfamilienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

4.2 Mehƌamilienhaus 
4.2.1 Art des Gebäudes, Eweiterungsmöglichkeiten, Modernisierungen 
Art des Gebäudes : 

Baujahr: 

Eກeiterungsmöglichkeiten des 
Grundstücks : 

Modernisierungen: 

Energiee³izienz: 

Barrierefreiheit: 

Raumau֪eilung : 

Außenansicht : 

Einseitig angebautes MehĐamilienhaus, beste­
hend aus einem Erdgeschoss, einem 1 .  
Obergeschoss und einem Dachgeschoss m it 
anteiligen Spitzboden. 

1950, fiktives Baujahr 1 994 

Nach Rücksprache mit dem Bauamt. 

eĐolgten ca. 2022 bis 2024 

Ein Energieverbrauchsausweis liegt n icht vor. 
Demnach kann  der EndenergiebebedaÃ und der 
PrimärenergiebedaĐ nicht erm ittelt werden. 
Nach heutiger VerkehrsauƤassung, auch im Hin­
bl ick auf das GEG, ist eine Auswirkung auf die 
kün§ige Entwicklung der Immobilie zu eŎaİen. 
Der Endenergiebedarf konnte n icht ermittelt wer­
den. Nach heutiger Verkehrsau}assung ist ein 
negativer Einfluss auf die kün§ige Entwicklung 
der Immobilie anzunehmen . Nicht sanieİe 
Wohngebäude der baujahresgruppe um 1900 -
1 977 l iegen bei über 200 bis 300 kWh pro Jahr 
und Quadratmeter. Es wi rd keine Weėung vorge­
nommen. 

Es liegen für das MehĐami l ienhaus kaum we­
sentliche Anforderungen nach D IN  18040-2:2011 
-09 vor. 
Auݛrund der ö(lichen Marktgegebenheiten (u. a. 
Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefreiem 
Wohnraum für die konkrete Objektaė, etc. ) wird 
in  dieser We(ermittlung davon ausgegangen,  
dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder 
nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kauf­
preisentscheidung hat und somit n icht in  der 
We(ermittlung berücksichtigt werden muss. 

Der Grundriss konnte im O(stermin ermittelt 
werden.  Bauunterlagen lagen n icht vor und kon­
nten bei den Ämtern n icht eruie( werden. 

Mehrfami l ienhaus: Außenfassade verputzt (Glatt­
putz) 

4.2.2 Wohnhaus, Nu}ungseinheiten, Raumau¶eilung 

Kel lergeschoss: 

Erdgeschoss: 

Keller 

Wohnung 1 bestehend aus Küche mit Wohn­
zimmer,  Schlafzimmer, Badezimmer. 
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1 .  Obergeschoss : 

Dachgeschoss : 

Wohnung Nr. 2 bestehend aus Küche mit 
Wohnzimmer, Schlaƪimmer, Badezimmer. 

Wohnung Nr. 3 bestehend aus Küche mit 
Wohnzimmer, Schlaݢimmer, Badezimmer mit 
schmaler (Holz)treppe zum oƣenen Spitzboden .  

4.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Kel ler: 

Bodena͕: 

A͕ der Gründung, Fundamente: 

Konstruktionsart: 

Sockelbereich: 

Außenwand : 

Innenwand: 

Geschosszwischendecke: 

Geschossdecke zum Spiοboden: 

Treppe: 

Deckenpu໐: 

Bodenbeläge: 

Dach, Tragwerk, System, Eindek­
kung: 

Dachentwässerung: 

Keller 

unbekannt, augenscheinlich tragfähig. 

Bodenplatte unbekannt 

Massivbau., tlw. Fachwerk. 

PutzauƩrag grau 

Außenputz grau rot und weiß,  Frankfu(er 
PutzauƩrag 

Tapezie( (mit Raufase(apete) und weiß gestri­
chen 

Deckenauflager auf Mauerwerkswand 

Kehlbalkendecke, massiv 

Außentreppe: eine Stufe aus Sandstein gestri­
chen, zum Kel lergeschoss: Rohbetonstufen ,  
Vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss: 
I nnentreppe: Stahlbeton mit grauen Fliesen. 
Treppengelände: Befestigung von Holzstangen 
in Buche an der Wand befestigt, zum 
Treppenhaus größtenteils fehlend, im 
Dachgeschoss, Alumin ium Anthrazit Handlauf. 

Massiv 

Massiver Estrich 

Dachneigung: ca. 45 °A( des Daches: Sattel­
dach, Aï der Dachziegel: Kunstschiefer 
anthrazit, Schornstein : über Dach gemaue( und 
verputzt, kein Schneeauƣanggitter . 

Regenrinnen aus ve�inkt, Anschluss an Ent­
wässerungsinstallation. 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfamilienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

4.2.4 Allgemeine technische Gebäudeaussta�ung 
Wasserinstallationen: 

Abwasserinstal lationen: 

Elektroinstal lation: 

Heizung: 

Warmwasse๾ersorgung : 

San itär-Einrichtung: 

Lüұungsanlage: 

Anlagen und Einrichtungen zur 
Brandmeldung, - bekämpfung und 
Rauchabführung sowie S icherheits­
stromversorgung, Sicherheitsbe­
leuchtung u. ä. 

Küchenaussta̜ung: 

Grundrissgestaltung:  

Zentrale Wasserversorgung über Anschluss an 
das ö౏entliche Trinkwassernetz . 

Ableitung in das kommunale Abwasserkanal­
netz von außen. 

Im Kellergeschoss sind EDV-Leitungen nicht 
geschü�t. 

Zimmern: Elektrische Wandheizung, Badbe­
reich: I nfrarotspiegel 

Keine, fehlende Durchlauferhitzer Geräte, (bis 
auf Badezimmer Dachgeschoss), betre}end 
Badezimmer und Küchen. 

Vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss, je­
weils ein Badezimmer mit Dusche und Dusch­
kabine, feststehende Toilette mit Spülkasten , 
Waschbecken mit unterem Schrank. 

Keine, Lü§ung eholgt über Fenster. 

Keine vorhanden. fehlend in Küche, Schlaƪim­
mer und Flure. 

Nicht vorhanden. Nicht in der Wertermittlung 
erhalten. 

zweckmäßig 

4.2.5 Raumaussta�ungen und Ausbauzustand 

Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Die vorgenannten Nutzungseinheiten sind im ஫sentl ichen ausstattungs- und zustands 
gleich. Sie werden deshalb nachfolgend zu einer Beschreibungseinheit zusammengefasst 

Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidung: 

Fenster und Fensterbänke: 

Schlaf-, Wohnzimmer und Küche: Laminat ,  Ba­
dezimmer: graue Keramikfliesen.  

tlw. tapezieė und gestrichen weiß 

tlw. tapezieş und gestrichen weiß 

Kunststoౖenster weiß, ca. 2019/2020, Dachge­
schoss: z. T. Dachgeschossfenster aus Holz 
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Türen: 

hellbraun ,  

Haustür: Türe aus Kunststo౐ m i t  Glastüraus­
schnitt. Zimmeľüren : einfache Türen mit 
Holzzargen 

4.2.6 Besondere Bauteile/Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

Besondere Bauteile :  keine vorhanden 

Besondere Einrichtungen : keine vorhanden 

Belichtung und Besonnung: mittel 

Bauschäden : Siehe Punkt 6. 5.2 auf Seite 34. 

Wivscha¶liche Wertminderungen : Siehe Punkt 6.5.2 auf Seite 34. 

Allgemeinbeurtei lung: 
notwendig. 

4.2. 7 Nebengebäude 

Nebengebäude: 

4.2.8 Außenanlagen 

Außenanlagen : 

zweckmäßig, weitere Heizungsaľ ist notwen­
dig . Siehe Punkt 6.5.2 auf Seite 34. 

kein 

Versorgungs- und Entwässerungsanlagen 
vom Hausanschluss bis an das ö౑entliche 
Netz. 
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Az.: 23 K 90/25 - Mehrfamilienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

5. Wertbestimmende technische und wirtscha¶liche Daten 

5.1 Vewendete Unterlagen 
Die veŎendeten Bauzeichnungen sind bedingt durch Kopiervorgänge nicht unbedingt 
maßstabsgetreu. Daraus resultierende Ungenauigkeiten können aber im Rahmen dieser 
We(schätzung hingenommen werden. 

5.2 Bebaute Fläche (BF) des Mehrfamilienhaus 
Mit dem aufstehendem Gebäude bebaute Fläche des Gesamtgebäudes 74,00 m2 

5.3 Grundflächenzahl (GRZ) 
Summe Grundfläche / Grundstücksfläche: 1 ,00 

5.4 Geschossflächenzahl (GFZ) 
Summe der Geschossflächen / Grundstücksfläche: 4 ,19 

5.5 Wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ) 
Summe der we(relevanten Geschossflächenzahl / Grundstücksfläche: 4, 19 

5.6 Bru¹ogrundfläche (BGF) des zu beweÝenden MehÝamilienhauses 
Bruttogrundfläche des Mehhamilienhauses 310,40 m2 BGF 

5.7 Wohnflächenberechnung 
Summe der Wohnfläche des MehĽamilienhauses: 137,52 m2 யl. 

5.8 Nu~flächenberechnung 
Summe der Nutzfläche des Kellergeschosses: 42 ,84 m2 Nfl. 
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6. Wertermi¹lung Verkehrs-/MarkġeÝermi¹lung zum Stichtag 18.09.2025 
6 .1 Grundsä~e zur Auswahl der WeÝermiƑlungsverfahren 
Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswe( (der Begri} entspricht in seiner Definition dem 
BegriƤ des Marktwerts) ,,durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die 
Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäݟsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und tatsächlichen Eigenschaīen, der sonstigen Beschaēenheit und der Lage des Grundstücks 
ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. "  
Der Marktwe( stellt den geschätzten Betrag (wahrscheinlichsten Preis) dar, für den ein 
Immobilienvermögen am Tag der Bewe(ung zwischen einem verkaufsbereiten Veräußerer 
und einem kaufbereiten • Ezerber nach angemessener Vermarktungsdauer in einer 
Transaktion im gewöhnlichen Geschäݟsverkehr ausgetauscht werden sollte, wobei jede Pa(ei 
mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt. 
Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 lmmoWertV sind die Verfahren nach der A( des Wertermittlungs­
objektes unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschä§sverkehr bestehenden Ge­
pflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfal ls, insbesondere der Eignung der zur 
VeĐügung stehenden Daten , zu wählen. 
Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 2 lmmoWe(V dieser Verordnung sind im Abs. 1 Satz 1 Im­

. moWertV genannten We(ermittlungsverfahren regelmäßig folgende Reihenfolge zu berück­
sichtigen: 

1. die al lgemeinen We(verhältnisse; 
2 .  d ie besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale. 

Zur Ermittlung des Verkehrswe(es eines Grundstückes sind gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 
lmmoWeėV die allgemeinen We(verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zum We(ermittl­
ungsstichtag und der Grundstückszustand zum Qualitätsstichtag zugrunde zu legen. 
Nach § 6 Abs. 3 lmmoWe(V 2021 gliedern sich die in § 6 Abs. 1 Satz 1 lmmoWe(V genannten 
WertermittlungsveĐahren in folgende Veîahrensschritte: 

1 .  Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts; 
2. Ermittlung des marktangepassten vorläufigen VeÄahrenswe(es; 
3. Ermittlung des Veîahrenswe(es. 

Bei der Ermittlung des vorläufigen VeĐahrenswe(es und des marktangepassten vorläufigen 
Verfahrenswe(es sind § 7 und § 8 Absatz 2 lmmoWe(V zu beachten; bei der Ermittlung des 
VeĐahrenswe(es ist § 8 Absatz 3 lmmoĎ(V zu beachten. 
Der Verkehrswe( ist gemäß § 6 Abs. 4 lmmoÖ(V aus dem Veŝahrenswe( des oder der 
angewendeten We(ermittlungsveÅahren unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagefähigkeit 
zu ermitteln. 

Es ist für den We(ermittlungsstichtag gemäß § 2 Abs. 4 lmmoWe(V der Zeitpunkt zugrunde 
zu legen , auf den sich die Weðermittlung bezieht und der für die allgemeinen Weėverhältnisse 
maßgeblich ist. 

Der Qualitätsstichtag gemäß § 2 Abs. 5 lmmoĎrtV ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die 
We(erm ittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. 

Er entspricht dem We(ermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen 
Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist. 
Aus rechtlichen oder sonstigen Gründen ist der Zustand des Grundstücks zu keinem anderen 
Zeitpunkt maßgeblich. Es ist ausschließlich der Grundstückszustand zu dem Qualitätsstichtag 
18.09.2025 festzustellen. 
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6.2 Ve๕ahrenswahl mit Begründung 
Nach den Vorschriften der lmmoWe(V sollen die für eine Grundstücksbewertung zu wäh­
lenden Veįahren individuell und au§ragsbezogen, aber nicht schematisch eingesetzt 
werden. 
Von den bekannten We(ermittlungsveįahren nach § 6 Abs. 1 Satz 1 lmmoĎrtV 11sind zur 
We(ermittlung grundsätzlich das VergleichswertveÆahren, das E(ragswe(veįahren, das 
Sachwe(veįahren oder mehrere dieser Vevahren heranzuziehen". ,,Die Verfahren sind nach 
der A( des We(ermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen 
Geschäīsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls , 
insbesondere der Eignung der zur Veߣügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu 
begründen. "  
Nach den Vorschri§en der lmmoWe(V sollen die für  eine Grundstücksbewe(ung zu 
wählenden Veŝahren individuell und au§ragsbezogen, aber nicht schematisch eingesetzt 
werden. Zwischen diesen Veŝahren gibt es keinen mathematischen Bezug, sondern es wird 
eŎa(et, dass das jeweils richtige, markĻypische Veߣahren genutzt wird. Insbesondere sol len 
bei der Verfahrensauswahl die Veŝügbarkeit und Auswe(ung möglichst verlässlicher und 
öݘentlich zugänglicher Daten berücksichtigt werden. Dabei ist zunächst durch eine 
Einsichtnahme in die Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses zu prüfen, ob es 
ausreichend Vergleichsfälle gibt. Auch andere Datenbanken, die Kaufpreise registrieren, 
können genu�t werden. 
liegen jedoch geeignete Bodenrichtwe(e vor, so können diese zur Bodenwe(ermittlung 
herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoĎrtV). Der Bodenrichtwe( ist der durch­
schnittliche Lagewe( des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer 
Bodenrichtweðzone zusammengefasst werden, für die im Ďsentlichen gleiche Nutzungs­
und We(verhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. 
Abweichungen des Bewe(ungsgrundstücks von dem Richtwe(grundstück in den weŞbe­
einflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand; beitragsrechtlicher Zu­
stand, Lagemerkmale, AŞ und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaf­
ోnheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwer­
ts berücksichtigt. 

6.3 Verg leichspreise unbebauter und bebauter Grundstücke 
Der Sachverständigen liegen keine ausreichende Anzahl an geeigneten Kaufpreisen von be­
bauten Grundstücken für Mehįamilienhäuser vor, die mit dem Bewe(ungsobjekt hinreichend 
übereinstimmen. 
Zur Eŝüllung der Forderung nach einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen können 
nur geeignete Vergleichsgrundstücke in die Bewe(ung eingezogen werden. Für die hinreich­
ende Übereinstimmung der Zustandsmerkmale der Vergleichsgrundstücke mit dem zu be­
we(enden Grundstück eįolgte eine Auswahl nach: 

Lage, 
- A( der Nutzung, 
- Größe, 

Grundstücksgestalt, 
Erschließungszustand. 

Im Bereich der Richtwe(zone fanden in einem angemessenen Vergleichszeitraum keine 
ausreichenden Verkäufe von Grundstücken in vergleichbarer Lage statt, die mit einem 
Mehvamilienhaus zu bebauen sind. Aufgrund der nicht ausreichenden Anzahl an geeigneten 
Vergleichsfällen scheidet das VergleichsweŞveŝahren zur Ermittlung des Bodenwe(es in dem 
vorliegenden Gutachten aus. Nach Angaben des Gutachterausschusses liegen keine Kau౒älle 
in dieser Gemarkung vor. Es wird eine E(ragsweŞermittlung vorgenommen mit einer 
P lausibilisierung im Sachwertveŝahren. 
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6.4. ErmiѶlung des Bodenweșs 
Entgegen der Überschri� des § 40 Abs. 1 lmmoç(V 2021 und der Begründung enthält die 
lmmoWe^V 2021 keinerlei Regelung über die Anwendung sonstiger VeĐahren der 
Bodenwe(ermittlung, wenn das vorrangig anzuwendende VergleichsweľveÈahren nach § 40 
Abs. 3 l m moWe(V 202 1 nicht zur Anwendung kommen kann, kann der Bodenwert über das 
deduktive VeÉahren oder in anderer geeigneter Weise ermittelt werden. 

1 .  Die Ermittlung des Bodenwe(s ist in § 40 Abs. 1 lmmoWertV 2021 geregelt. 
2. Es handelt sich bei diesen Vorgaben vornehmlich um bewe(ungstechnische Kon­

ventionen, die schon bisher die WeSermittlungspraxis beherrscht haben und im 
Schri౤um entsprechend veߧreten wurden. 

Nach den Regelungen der lmmobilienweSermitt lungsverordnung ist der Bodenwe( in der 
Regel im Vergleichsweľveįahren nach den §§ 24 bis 26 lmmoWeľV 2021 zu ermitteln 
(vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWe(V 2021 ). 
Der Bodenwe( eines Grundstücks ist grundsätzlich aus Kaufpreisen von Vergleichsgrund­
stücken zu ermitteln. Vergleichsgrundstücke sind solche Grundstücke, die hinsichtlich der 
ihren We^ beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewe^enden Grundstück hinreichend 
übereinstimmen. Insbesondere folgende Merkmale können den We( des Grundstücks be­
einflussen: 

- Lage, wie z. B. O(slage, Verkehrslage, Nachbarscha�slage oder Wohnlage; 
- Nutzbarkeit nach öƤentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorschri�en ; 
- BeschaƢenheit, wie z. B. Grundstücksgröße und -zuschnitt, Bodenbescha౓enheit; 
- Erschließungszustand. 

Unter dem Bodenwe( wird grundsätzlich der We( des freigelegten bzw. unbebauten Grund­
stücks verstanden, bei übl icher und (planungs- sowie bauordnungs-) rechtlich zulässiger sowie 
wirtscha�lich optimaler Nutzbarkeit, sofern es im Markt eine entsprechende Nachfrage gibt. 
Es handelt sich dabei um den Weľ, den das Grundstück unter der Fiktion besitzt, dass keine 
wesentlichen Bestandteile vorhanden sind.3 

Die Ermittlung eįolgt nicht nach dem Vergleichswe(veĐahren entsprechend § 1 3  f, 
lmmoWeߧV, da keine geeigneten Vergleichspreise vorliegen. 
Grundlagen für die Ermittlung des Bodenwertes eines bebauten Grundstücks sind: 

- aktuel le Verkaufspreise unbebauter Grundstücke mit vergleichbaren Nutzungs- und 
Lagemerkmalen, 

- Bodenrichtwe(e des zuständigen Gutachterausschusses, 
- Umrechnungskoeݙizienten des Gutachterausschusses die das unterschiedliche Maß 

der baulichen Nutzung zwischen Vergleichs- (Richtwe(-) und Bewe(ungsgrundstück 
ausdrücken, 

- Die Bebauungsmerkmale wie Gebäudealter, Funktionalität , technischer Zustand etc .. 

Der Gutachterausschuss für Immobilienweľe (§§ 1 92 ౔. BauGB) hat für den Bereich Westei­
fel-Mosel zum Stichtag 0 1 .01 .2024 als Bodenrichtwe^ für das Gebiet der Gemeinde 
Trittenheim, der Gemarkung Trittenheim , für die Bodenrichtwertnummer 0 1 40, in der das 
Beweľungsobjekt liegt, Folgendes erhoben: Er bezieht sich auf ein Grundstück der 
Qualitätsstufe mit folgenden Merkmalen: 

Bodenrichtwe(nummer 
Bodenrichtwe( 
Entwicklungszustand 
Nutzungsa( 

= 0230 
= 90,00 €/m2 

= Baureifes Land 
= Gemischte Bauf läche 

3 Vergleiche § 1 96 Abs. 1 Satz 2 BauGB. 
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Beitrags- und abgaben-
rechtlicher Zustand: = beitragsfrei 
Fläche des Richtwe^grund-
stücks = 500,00 m2 

6.4. 1 Abweichu ng vom BodenrichѸeș 
Eine Bodenweïänderung vom 0 1 .01 .2024 bis zum WeĀermittlungsstichtag ist nicht erkennbar. 
Das Bewe(ungsobjekt liegt in einem bebauten Zustand vor. Die um liegenden Grundstücke 
stimmen bezüglich ih rer Lage, Entwicklungszustand, planungsrechtlichen Gegebenheiten, 
Erschließungszustand • und auch dem Verhältnis der Grundstücksgrößen weitestgehend mit 
dem BeweĀungsobjekt überein . 

Entwicklungszustand: 
Eine Anpassung ist hier nicht eÿorderlich . Es handelt sich hier um baureifes Land gemäß § 3 
Abs. 4 lmmoWeðV. 

Lage: 
Das zu bewe(ende Objekt weist keinen Ga(en auf. I n  nördlicher Richtung des Grundstücks 
befindet sich eine einseitig angebautes Nachbarhaus, welches direkt an das zu bewertende 
Mehhamilienhaus angrenzt. Lediglich die West und Ostseite des Hauses grenzen direkt an die 
Straße. Die Südseite grenzt direkt an . ein unbebautes Nachbargrundstück. Da kein Garten 
vorhanden ist wird weder ein Zu- noch ein Abschlag eıeilt für eine Anpassung bzgl. der 
Gaðenausrichtung. 

A( und Maß der zulässigen bzw. realisierbaren Nutzung: 
Eine weitere Anpassung ist hierzu nicht eîorderlich , da beide sowohl das Richtwe(grundstück 
als auch das BeweĀungsgrundstück die gleiche Aı der Nu�ung als gemischte Bauflächen 
darstellen .  

Vollgeschosse: 
Eine weitere Anpassung ist hierzu nicht erforderlich. 

Bodenbeschaݘenheit: 
Es l iegen keine Veränderungen vor bzgl . des Bodenbescha}enheit, der Eignung als Baugrund 
und dem Vorhandensein von Bodenverunrein igungen o. ä. vor. 

Al lgemeine ƈ(verhältnisse: 
Die Änderungen der allgemeinen We(verhältnisse bzgl. der Bodenpreise für Trittenheim ist 
eine weitere Anpassung hier nicht eĽorderlich. 

Grundstücksgestalt (Zuschnitt, Form) 
Bei dem zu beweĀenden Grundstück liegt ein rechteckiges Flurstück vor. Weitere 
Anpassungen sind hier nicht eĽorderlich . 

Beitragsrechtlicher Zustand: 
Sowohl das Richtwe(grundstück als auch das zu bewe^ende Grundstück weisen den bei­
tragsrechtlichen Zustand Beitragsfreiheit aus. Hier sind keine weiteren Anpassungen an den 
BodenrichtweĀ notwendig. 

Wohnlage: 
Bei dem zu bewe(enden Objekt steht das றhnen im Vordergrund der Nutzung. Unter 
Berücksichtigung der mittleren Wohnlage eĽolgt keine weitere Anpassung. 

Bauweise: 
Es handelt sich hier um eine einseitig angebautes MehĽamilienhaus. Eine Anpassung an die 
Bauweise ist eįorderlich. 
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Grundstücksgröße: 
Der Bodenrichtwe( bezieht sich auf ein Richtwe(grundstück mit einer Größe von 500,00 m2

. 

Das BeweÌungsgrundstück hat eine Größe von 74,00 m2 . Es wi rd mittels Grund­
stücksgrößen-Umrechnungskoe}izienten eine Anpassung des Bewe(ungsgrundstücks an 
das Richtwe(grundstücks vorgenommen. Es ergibt sich ein erm ittelter Anpassungsfaktor in  
Höhe von 1,  184 . Der an d ie Größe des Bewe(ungsgrundstücks angepasste BodenrichtweÚ 
erhöht sich um 18 %. Es ergibt sich ein Zuschlag zum Ausgangsbodenrichtwert in Höhe von 
16,20 €/m2 . 

Grundstückstiefe: 
Bzgl. der Grundstückstiefe g ibt es hierzu keinerlei Anpassungen. Eine Überschwemmungs­
gefährdung besteht nicht. 

6.4.2 Bodenweǟ im bebauten Zustand 
Der Bodenwert des bebauten Bewe(ungsgrundstücks abgeleitet aus dem an die Größe und 
die Lage angepassten Bodenrichtwe(, ergibt einen objektspezifischen angepasster 
Bodenweľ in Höhe von 1 06,20 €/m2 multipl iziert mit der Größe des Grundstücks von 74,00 
m2 , wie folgt :  

1 06,20 €/m2 x 74,00 m2 = 7.858,80 € 

4 = 74,00 m2 ( 1 , 1 8) / 500 m2 ( 1 , 00) 
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6.5 Ermi¹lung des Markÿerts unter Anwendung des Ertragswerýeƌahrens 
Für die Beweðung des MehĐamilienhauses wird das „allgemeine E(ragswertvehahren, "  
gemäß § 27 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 lmmoWe(V zugrunde gelegt. 

6.5.1 Grundlagen des EÞragsweèeƌahrens gemäß §§ 27 bis 28 lmmoWertV 
Im Eōragsweïvehahren wird der Eïragsweō auf der Grundlage marktüblich erzielbarer 
E(räge ermittelt. Soweit die E�ragsverhältnisse mit hinreichender Sicherheit aufgrund 
konkreter Tatsachen wesentlichen Veränderungen unterliegen oder wesentlich von den 
marktüblich erzielbaren Eōrägen abweichen, kann der Eōragsweï auf der Grundlage 
periodisch unterschiedlicher Eōräge ermittelt werden. Der vorläufige Eðragsweð wird auf der 
Grundlage des nach den §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenweōs und des Reine(rags im 
Sinne des § 31 Absatz 1 ,  der Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 und des 
objektspezifisch angepassten Liegenscha§szinssatzes im Sinne des § 33 ermittelt. Der 
marktangepasste vorläufige E(ragswe( entspricht nach Maßgabe des § 7 dem vorläufigen 
Ertragswe�. Der Eðragsweð ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Eōragswe( 
und der Berücksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale 
des We�ermittlungsobjekts. Für die Ermittlung des Eōragsweōs steht in dieser Weōermittlung 
das allgemeine Eðragswe(vehahren zur VeĽügung. 

RoheÞrag 
Der Rohe(rag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewi�scha§ung und zulässiger 
Nutzung marktüblichen E(rägen, hierbei sind die tatsächlichen Eōräge zugrunde zu legen 
nach § 31 Abs. 2 Satz 1 lmmoWertV. 

Bewirtscha¶ungs kosten 
Bewi(scha§ungskosten nach § 32 lmmoWeōV sind die für eine ordnungsgemäße 
Bewi(scha§ung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Auݡendungen, die nicht 
durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Zu den 
Bewi(scha§ungskosten gehören 1 .  die VeŎaltungskosten, 2. die Instandhaltungskosten, 3. 
das Mietausfallwagnis und 4. die Betriebskosten im Sinne des § 556 Absatz 1 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
VeŎaltungskosten umfassen insbesondere die Kosten der zur VeŎaltung des Grundstücks 
ehorderlichen Arbeitskräīe und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht und die Kosten der 
Geschä§sführung sowie den Gegenweï der von Eigentümerseite persönlich geleisteten Ver­
waltungsarbeit. Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die im langjährigen Mittel infolge 
Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Weðermittlung zugrunde gelegten 
Eōragsniveaus der baulichen Anlagen während ihrer Restnutzungsdauer marktüblich 
aufgewendet werden müssten. Das Mietausfallwagnis umfasst 1. das Risiko einer 
E�ragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pachten und 
sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen entstehen, die zur Vermietung , Verpachtung oder sonstigen Nutzung 
bestimmt sind, 2. das Risiko von bei uneinbringlichen Zahlungsrückständen oder bei 
vorübergehendem Leerstand anfallenden, vom Eigentümer zusätzlich zu tragenden 

.· Bewi(scha§ungskosten sowie 3. das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer 
RechtsveĽolgung auf Zahlung, auf Aufhebung eines M ietverhältnisses oder auf Räumung. Die 
Betriebskosten werden nicht berücksichtigt, da sie auf den Mieter umgelegt werden oder i .  d. 
R. beim Eigentümer verbleiben. 

ReineÞrag 
Der jährliche Reineōrag gemäß § 31 Abs. 2 lmmoWeÛV ergibt sich aus dem jährlichen Roh­
e�rag abzüglich der Bewiōscha§ungskosten. 
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Bodenwertverzinsungsbetrag 
Der Bodenwe(verzinsungsbetrag stel lt den jährl ichen Ertragsausfall, für das im Grund und 
Boden investie(e Kapital dar. Erst der um den BodenweSverzinsungsbetrag verminde(e 
Reine(rag ergibt - kapital isie( über die Restnutzungsdauer - den al lein auf das Gebäude 
bezogenen We(antei l ,  den GebäudeeSragsweS. 

Reine؄ragsanteil der baulichen Anlagen 
Der ReineÌragsantei l der baulichen Anlagen wird in  einen Bodenanteil und einen 
Gebäudeanteil aufgetei lt, denn die EôiSscha§ung des Reine(rags wird einerseits durch den 
Boden und andererseits auch durch das Gebäude verursacht. Dabei ist der Bodenanteil nichts 
anderes als die Ve�insung des Bodenwe(s. der Rest ist dann der Gebäudeanteil. Diese 
Teilung ist wegen der unterschiedlichen Nutzungsdauern von Boden und Gebäude notwendig. 

WiĴschaÆliche Gesamtnuοungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine baul iche Anlage 
bei ordnungsgemäßer BewiÌscha§ung vom Baujahr an gerechnet übl icheŎeise wiÌschaīlich 
genutzt werden kann. 

Wi؄schaұliche Restnuοungsdauer 
Die Ermittlung der Restnutzungsdauer ist im E(ragswe(veÊahren notwendig. Die Restnutz­
ungsdauer ist der Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhalt­
ung und Bewi(scha§ung voraussichtlich noch wiÌscha§lich genutzt werden können. Wurden 
an den an den baulichen An lagen instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen 
durchgefühÌ oder unterlassen ,. muss die Restnutzungsdauer entsprechend verlänge( bzw. 
verkürzt werden.  

Liegenschaұszinssaο 
Der Liegenscha§szinssatz als objektspezifischer angepasster Liegenscha§szinssatz gemäß § 
33 lmmoèÌV ist auf die Eignung zu prüfen und ggf. an die Gegebenheiten des 
Wertermittlungsobjekts anzupassen . 

Barweåaktor 
Der Kapital isierung und der Abzinsung s ind Baze(faktoren auf der Grundlage der 
Restnutzungsdauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaౠszinssatzes zugrunde 
zu legen gemäß § 34 lmmoè(V. 

EÞragswert der baulichen Anlagen 
Der Gebäudereine(rag ist der jährl icher Überschuss bis zum Ende der Restnutzungsdauer 
des Gebäudes. Er wird als E(ragswe( der baulichen Anlagen genannt. 
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6.5.2 EingangseröƎerung für die Ertragswertermiûlung 

Wohn- bzw. Nu؛flächen 
Es wurde im O(stermin ein Eintritt gewäh(. Es ergibt sich eine Wohnfläche für das 
Mehįamilienhaus in Höhe von 1 37,52 m2 Wohnfläche. Es wurde der WeŞermittlung die Wohn­
flächenverordnung WoFIV nach sachverständigem Ermessen zugrunde gelegt für das Mehrfa­
milienhaus ermittelt, die der weiteren ç(ermittlung zugrunde gelegt wird. 

Mietverhältnisse 
Mietve(räge lagen der Sachverständigen nicht vor. 

Marktübl iche Nettokaltmiete 
Für die O(sgemeinde Trittenheim lag kein Mietspiegel vor. Gemäß dem Immobilienmarktbe­
richt 2025 wird für das zu bewe(ende ObjeĚ das Marktsegment 2 unterstellt. Dieses Markt­
segment 2, ab dem Jahr 01.01.2022 weist einen Mietzins in der Bandbreite zwischen 6,57 
€/m2´fl. bis 7,38 €/m2´fl. auf. Es wird eine Mieterhöhung von 20 % innerhalb von 3 Jahren 
vorgenommen. Zum é(ermittlungsstichtag 1 8.09.2025 wird von dem nachhaltigen Mietzins, 
in Höhe von 7 ,38 €/m2Ćl. ein Zuschlag von 1,48 € m2´fl. vorgenommen. Es ergibt sich ein 
Mietzins in Höhe von rd. 8 ,86 €/m2´fl. welcher der weiteren Wertermittlung zugrunde gelegt 
wird. In der Summe ergibt sich ein Mietzins in Höhe von 1.218 ,43 €/Monat. 
Es wird ein Rohe(rag in Höhe von 1 4.621, 1 6  €/Jahr ermittelt. Die angegebene Durchschnitts­
miete bezieht sich auf die sogenannte Neࠀo-Kaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche und 
Monat. Bei der Nettokaltmiete handelt es sich um die reine Grundmiete ohne jegliche 
umlagefähige Nebenkosten , d. h. ,,reines" Entgelt für die Benutzung von Wohnräumen. 

Gebäudebe- Mieteinheit F läche marktübl ich erzielbare Nettokaltmiete 
zeichnung 

monatlich jährlich 
lfd. Nutzung (in m2) (in €/m2) ( i n €) (in €) 
Nr. 

Mehîami- EG, OG, DG mit 1 37,52 8,86 . 1.218 ,43 
lienhaus Spitzboden ' 

Summe 1.218,43 14.621,16 

BewiĴschaИungskosten 
Die Bewirtscha§ungskosten gemäß § 32 lmmoWe(V 2021 sind die für eine ordnungsgemäße 
Bewi(scha§ung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Au౦endungen, die nicht 
durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahme gedeckt sind. 
Zu den Bewiıscha§ungskosten gehören die Ve{altungskosten (§ 32 Absatz 1 Nr. 1 
lmmoWe(V) , die Instandhaltungskosten (§ 32 Absatz 1 Nr. 2 lmmoWe(V) und das 
Mietausfallwagnis (§ 32 Absatz 1 Nr. 3 lmmoWe(V). 
Die Ve{altungskosten nach § 32 Abs. 2 lmmoWe(V umfassen insbesondere die Kosten der 
zur VeŎaltung des Grundstücks eįorderlichen Arbeitskräīe und Einrichtungen ,  die Kosten 
der Aufsicht und die Kosten der Geschä§sführung sowie den GegenweŞ der von 
Eigentümerseite persönlich geleisteten VeŎaltungsarbeit. 
Die I nstandhaltungskosten nach § 32 Abs. 3 lmmoWertV umfassen die Koĝten, die im lang­
jährigen Mittel infolge Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der We(ermittlung zugrun­
de gelegten EŞragsniveaus der baulichen Anlage während ihrer Restnutzungsdauer markt­
üblich aufgewe(et werden müssten . 
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Das Mietausfal lwagnis nach § 32 Abs. 4 Nr. 1 lmmoÖÌV umfasst gemäß Nr. 1 das Risiko 
einer E(ragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pachten 
und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen entsteht , die zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung 
bestimmt sind. Außerdem umfasst das Mietausfal lwagnis laut § 32 Abs. 4 lmmoĎrtV gemäß 
Nr. 2 das Risiko von uneinbringlichen Zahlungsrückständen oder bei vorübergehendem 
Leerstand anfallenden, vom Eigentümer zusätzlich zu tragenden Bewi(scha§ungskosten 
Das Mietausfal lwagnis entsprechend § 32 Abs. 4 lmmoWertV 2021 ist auch, gemäß § 32 Abs. 
4 Nr. 3 lmmoWeĀV 2021 das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf 
Zahlung, auf Aufhebung eines Mietverhältnisses oder auf Räumung. 
Es werden für das Mehhamilienhaus Verwaltungskosten in Höhe von 358 , 1 5  €/Jahr je 
Wohnung abgeleitet. Es ergeben sich in der Summe 1 .074 ,45 €/Jahr. Bezogen auf die 
I nstandhaltungskosten wurden bei einer Wohnfläche von 1 37 ,52 m2 I nstandhaltungskosten in 
Höhe von 1 4,08 €/m2 pro Jahr unterstellt. Es ergeben sich jährliche I nstandhaltungskosten in 
Höhe von 1 . 936,28 € /Jahr für das Mehrfamilienhaus. Das Mietausfallwagnis beträgt 2 % vom 
RoheÌrag und weist einen Ört in Höhe von 292,42 €/Jahr auf. 
I n  der Summe ergeben sich BewiÌscha§ungskosten in Höhe von 3.303, 1 5  €/Jahr. Diese sind 
als marktüblich anzusehen und nach sachverständigem Ermessen würdig bezogen auf das 
Model l .  

ReineBrag 
Als Reine(rag gemäß § 3 1  Abs. 1 lmmoWeÌV wird der jährliche RoheÌrag nach § 31  Abs. 2 
lmmoWeÌV abzüglich der Bewi(scha§ungskosten gemäß § 32 lmmoWeÌV angesetzt. Der 
ReineÌrag beträgt 1 1 .31 8 ,01  €/Jahr. 

BodenweDerzinsungsbetrag 
Der ReineÌrag wird der weiteren We(ermittlung im „Allgemeinen EÌragsweÌveĽahren" in 

. einen Bodenanteil und einen Gebäudeanteil au౗eteilt, denn die E߬iÌscha§ung des 
ReineÌrages wird einerseits durch den Boden und andererseits durch das Gebäude 
verursacht. Dabei ist der Bodenanteil nichts anderes als die Verzinsung des BodenweÌs. Es 
ergibt sich ein Wert in Höhe von 261 ,45 € /Jahr. 

Reinertragsanteil der bau l ichen Anlagen 
Der Reineߩragsanteil der baulichen Anlage ergibt einen Weė in Höhe von 1 1 .056,56 €/Jahr. 

WiCscha'liche GesamtnuMungsdauer 
Gemäß § 4 Abs. 2 lmmoWeÌV bestimmt sich die Gesamtnutzungsdauer aus der Anzahl der 
Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaౢung vom Baujahr 
angerechnet üblichezeise wiıscha§lich genutzt werden kann. Dem zu beweÌenden Gebäu­
de wird eine Gesamtnutzungs-dauer in Höhe von 80 Jahren zugrunde gelegt . 

WiBscha'liche RestnuMungsdauer 
Als Restnutzungsdauer gemäß § 34 Abs. 1 lmmoÖðV wird die Anzahl der Jahre angesetzt, 
in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer BewiÌscha§ung 
voraussichtl ich noch wiÌscha§lich genutzt werden können. Es wird eine modifizieÌe 
Restnutzungsdauer in Höhe von 49 Jahren zugrunde gelegt. 
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Liegenscha'szinssaM 
Der Liegenschaƨszinssatz gemäß § 21 Abs. 2 lmmoWertV ist eine Rechengröße im E(rags­
weģveîahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden 
Reine(räge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleich­
aÌiger Grundstücke nach den Grundsä�en des Ertragswe(veîahrens als Durchschnittswe( 
abgeleitet. Der Ansatz des {marktkonformen) Liegenschaīszinssatzes für die Weģermittlung 
im E(ragswertve�ahren stel lt somit sicher, dass das Eģragswertvehahren ein markt-konform­
es Ergebnis liefeÌ, d. h. dem Verkehrswe( entspricht. Der LiegenschaĀszinssatz ist 
demzufolge der Marktanpassungsfaktor des E(ragswe(ve�ahrens. Durch ihn werden die 
allgemeinen Weİverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt eîasst, soweit diese nicht auf 
andere Weise berücksichtigt sind. Die Rahmendaten stellen sich wie folgt dar. Der Stichtag, 
auf den sich abgeleitete LiegenschaĀszinssatz bzgl. der Marktweİermittlungen bezieht, ist der 
01.01.2024. Felgende Untersuchungsobjekte wurde Bezug nehmend auf den sachlichen 
Anwendungsbereich für den Teilmarkt MehÌamilienhaus. Er bezieht sich auf Drei- und 
Mehîamilienhäuser, der Kategorie Weiterverkauf, kein Erbbaurecht, nicht aufgeteilt in 
Wohnungseigentume. Es lagen nachhaltige marktkonforme Nutzungen {z. B. keine Minder­
ausnutzung), vor. Der Untersuchungsbereich, der räumliche Anwendungsbereich umfasst 
sechs Marktsegmente in Rheinland-Pfalz mit Gemarkungen ähnlicher allgemeiner Weģver­
hältnisse. Die Marktsegmente 1 bis 3 und 4 bis 6 wurden aufgrund der geringen Anzahl an 
Kauffällen zusammengefasst. Als Datengrundlage diente die Nachbewertung von zwölf 
Gutachterausschüssen in Rheinland-Pfalz aus dem Zeitraum 2022 bis 2024 und aufgrund von 
historischen Nachbewe(ungen aus dem Zeitraum des LGMB 2023 {2020 - 2022), LGMB 2021 
{2018 - 2020) und ஖ile des LGMB 2019 (2017 - 2018). Es werden explizit in dieser 
Ďİermittlung ausschließlich die Marktsegmente 1 bis 3 dieser çİermittlung eröİe(. Es 
wurden 275 Vergleichskauݚäl le ausgewertet. Der Untersuchungszeitraum e�olgte in der Zeit 
von Juli 2017 bis Mai 2024. Es wurde eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren zugrunde 
gelegt. Die Restnutzungsdauern wurden in der Spanne zwischen 24 Jahren bis 80 Jahren 
zugrunde gelegt. Die Stufe der Gebäudestandards liegt in der Spanne von 2,0 bis 4, 1 .  Es 
wurde ein லhnfläche von 131,00 m2 bis 2.393,00 m2 zugrunde gelegt. Die Spanne der 
Grundstücksfläche beträgt 105,00 m2 bis 5.219,00 m2

. Dem Bodenwe(niveau lag die Spanne 
zwischen 23,00 €/m2 bis 294,00 €/m2 zugrunde. Bei einer marktüblichen Nettokaltmiete bei 
einer Wohnfläche von durchschnittlich 300,00 m2 ரl. bezogen auf einem Bodenwertniveau 
von 30,00 €/m2 , wird ein Median eines Mietzinses von 5,50 €/m2´fl, zugrunde gelegt, bezogen 
auf einem Bodenweİniveau von 60,00 €/m2 , wird ein Median eines Mietzinses von 5,90 
€/m2/Wfl, zugrunde gelegt und bezogen auf einem Bodenwe(niveau von 120,00 €/m2 , wird ein 
Median eines Mietzinses von 6,50 €/m2/Wfl , zugrunde gelegt . Der Erhebungsmethodik wurde 
ein speziel ler Bodenweģ ungedämpƨ (d. h. ohne Bebauungsabschlag) zugrunde gelegt. 1 .  d .  
R. zonaler BRW (baureifes, beitragsfreies Land), angepasst an die Merkmale des 
Einzelobjekts. Des Weiteren wurde ein Bodenwe(niveau (BWN) an das Veİragsdatum , ein 
angepasster Bodenrichtweģ (baureifes, beitragsfreies Land) unterstellt. Des ƈiteren wurde 
die Grundstücksgröße mar¼üblich bereinigt. Die Grundstücksgröße ist mar½üblich ,  ggf. 
bere in igt .  Die Kau}älle wurden nicht oder nur gering beeinflusst durch besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkmale, (bei Beeinflussung wurde der Kaufpreis bereinigt). 
Weitere Erhebungen sind ein Rohertrag, der marktüblich nachhaltig erzielbar ist. Der 
Bezugsstab für die Wohnfläche {wohnwe(abhängig), wurde berechnet nach der 
Wohnflächenverordnung und ggf. nach Hinweisen aus der Literatur. Die 
BewiģschaĀungskosten {Veāaltungskosten, Instandhaltungskosten, und Mietausfallwagnis), 
entsprechen der Anlage 3 nach lmmoWe(V. Der Gebäudestandard entspricht der Anlage 4, 
N ummer I I I , Tabelle 1 der l mmoWeİV. Die Gesamtnutzungsdauer {GND) der Anlage 1 
lmmoWeŞV beträgt 80 Jahre. Die Restnutzungsdauer {RND) entspricht der 
Gesamtnutzungsdauer {GND) abzgl. dem Alter ggf. mit modifizierter RND nach dem Modell 
der Anlage 2 lmmoĎ(V. Der relativen Restnutzungsdauer wurde folgende Formel zugrunde 
gelegt: (rel. RND) (%) = (RND/GN D x 100). Bauliche Außenanlagen haben keinen 
gesonderten Ansatz. Die Anlagen sind im üblichen Umfang im Ertragswe( enthalten. Sonstige 
Anlagen sind alternativ pauschal im Weİansatz berücksichtigt. 
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Schadensbeseitigungs- und Modernisierungskosten (boG) sofern die Stichprobe Objekte mit 
geringen Schäden enthält, werden zunächst die Kosten abgeschätzt und dann marktange­
passt berücksichtigt. 
Bzgl. der Auswe(methodik, wurde die Multiple Regression durchgeführt. Es wurden nur 
Parameter eingefüh(, für die i n  der jeweiligen Stichprobe relevanten Abhängigkeiten 
nachgewiesen werden. Eine statistische Ausreißerbeseitigung wurde durchgefüh(. 
Der Schätzfunktion lag folgende Gleichung zugrunde: p = a + b x WF + c x ln(rel. RND). 
Das Ergebnis ist wie folgt zu würdigen, der Ermittlung zum WeÌermittlungsstichtag 18.09.2025 
ist eine Funktion in Abhängigkeit der vom Gutachterausschuss abgeleiteten Parametern unter 
Berücksichtigung der Wohnfläche und der relativen Restnutzungsdauer ergibt sich folgende 
Funktion : 
Der Liegenschaīszinssatz wurde unter folgenden Vorgaben für das Marktsegment 2 
abgeleitet : p = 2 ,160715 + 0,236830 x In 137,52 m2 = 3 ,327 %.  
Es wird ein Liegenscha§szinssatz in  Höhe von 3,327 % der weiteren We(ermittlung zugrunde 
gelegt. Der Stichtag beschreibt den Zeitpunkt, auf den sich der EŎa(ungswe( (hier der 
ermittelte Liegenschaīszinssatz) bezieht. 
Es ist ersichtlich das der abgeleitete Liegenschaīszinssatz in den Bandbreiten der vom 
Gutachterausschuss angegebenen Spannen liegt. Es ist ersichtlich in der Funktion oben, dass 
der Liegenschaåszinssatz von der Wohnfläche der Restnutzungsdauer und von dem 
jeweiligen Marktsegment abhängig ist. 

Barweǟ¬ktor 
Gemäß § 34 Abs. 1 lmmoWeÌV sind der Kapitalisierung und Abzinsung Baõe(faktoren zu­
grunde zu legen. Der jeweilige Baāe(faktor ist unter Berücksichtigung der Restnutzungs­
dauer nach § 4 Abs. 3 lmmoWeÌV und des jeweiligen LiegenscĹaåszinssatzes nach § 21 
Absatz 2 lmmoWe(V zu berücksichtigen. Bei einem Liegenschaåszinssatz in Höhe von 3 , 327 
% und einer rechnerisch unterstellten Restnutzungsdauer von 49 Jahren wird ein BaŎe(­
faktor in Höhe von 24,01 der weiteren Ď(ermittlung zugrunde gelegt. 

E͕ragsweǟ der baul ichen Anlagen 
Der E(ragswe( der baulichen Anlagen ergibt sich durch Multiplikation des Reine(ragsanteils 
der baulichen Anlagen in Höhe von 11.056,56 € mit dem Barwe(faktor in Höhe von 24,010. 
Es ergibt einen E(ragsweÌ der baulichen Anlagen in Höhe von 265.468,01 €. 

Bodenwert 
Der BodenweÌ des gesamten Grundstückes bezieht sich auf einen abgeleiteten Bodenricht­
we( in Höhe von 106,20 €/m2 . Bei einer Grundstücksgröße von 74,00 m2 ergibt sich ein Bo­
denwe( in Höhe von 7.858,80 €. 

Vorläufiger E͕ragswe͕ 
Der vorläufige E(ragswe( in Höhe von 273.326,81 € ergibt sich aus der Addition des 
Bodenwe(s in Höhe von 7.858,80 € und dem E(ragsweÌ der baulichen und sonstigen Anlage 
in Höhe von 265.468,01 €. 

Berücksichtigung der al lgemeinen We؅verhältnisse 
Anpassungen nach § 7 Abs. 2 lmmoWeðV sind vorzunehmen. 
Modernisierungsmaßnahmen: 
Es wird von einem temporär anfallenden MehreÌrag (overrent) ausgegangen, da die Miete 
aufgrund von durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen nach Maßgabe des § 559 BGB 
erhöht und die o(sübliche Vergleichsmiete übersteigt. Für  ein Jahr wird ein Mehrertrag in Höhe 
von 3,75 €/m2´fl. angesetzt: 3 ,75 €/m2ćl. x 137,52 m2 Wfl. x 12 x 1 /1,03327 (diskontiert) = 
5.989,14 €. 
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Objektbezogenes Kriterium :  
Für den Liegenschaݞszinssatz wird ein Abschlag in Höhe von 1 ,00 % vorgenommen von 3,327 
% auf 2,327 % da sich drei kleine Wohnungen bzgl. der Wohnflächen im Mehŝami lienhaus 
befinden. Es ergibt sich durch die Reduktion des Liegenscha§szinssatzes somit ein Zuschlag 
bzgl. der Marktanpassung in Höhe von 58.008, 1 0  €. 

Marktangepasste vorläufige Eǟragswert 
Der marktangepasste vorläufige ErtragsweÜ in Höhe von 337.324,05 € ergibt sich aus der 
Addition des Marktanpassungszuschlages nach § 7 Abs. 2 lmmoWeߪV in Höhe von 5.989, 14 
€ und 58.008, 1 0  €. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
In  den We(ermittlungsveĽahren sind nach § 8 Abs. 3 lmmoWe^V die besonderen objektspe­
zifischen Grundstücksmerkmale subsidiär des zu bewe(enden Grundstücks zu berück­
sichtigen. 
Es fehlen auf der rechten Seite im Treppenhaus an den jeweiligen Treppenstufen ein 
Treppengelände mit Hand lauf. Es werden pauschal 3.700,00 € in Abzug gebracht für die 
1 nstandsetzung. 
Für die fehlenden Rauchwarnmelder werden insgesamt 300,00 € in Abzug gebracht. 
Eine Türangel ist instand zu setzen im Türrahmen im Erdgeschoss an der Tür vom 
Schlafzimmer (zum Badezimmer). Pauschal werden hier 60,00 € in Abzug gebracht. 
Im Keller sind die Elektroleitungen nicht geschützt. Eine I nstallation ist hie�u notwendig. Es 
werden 600,00 € in Abzug gebracht. 
Für die fehlenden fünf Durchlauferhiࠄer werden insgesamt 1 .400,00 € in Abzug gebracht. 
Im Dachgeschoss im Deckenbereich befindet sich ein Loch. Hier sind 
Wassereintri̜sspuren zu erkennen. Ausbesserungsmaßnahmen bzgl. Instandsetzung in 
Höhe von 4.000,00 € (Gerüst, freilegen, Schuttabfuhr, Beiputz) an der Decke sind hierzu 
eÿorderlich. 
Des Weiteren sind am Dachfenster Wassereintri̜sspuren zu erkennen. (Freilegen, 
Schuttabfuhr, Beiputz) bzgl. lnst௽ndsetzung in Höhe von abzgl. 400,00 € sind hierzu 
eĽorderlich. 
Bzgl. der Heizung ist davon auszugehen, dass die elektronische Wandheizung nicht ausreicht 
die benötigte Heizleistung zu erbringen. Es wird in Betracht gezogen eine weitere Heizungsart 
zu installieren. 
Eine Pelletsheizung, für eine Wohnfläche von ca. 134,00 m2 ist ein Pelletkessel mit etwa 10-
15 kW Nennwärmeleistung üblich. Als Komplettsystem inkl. Lager, (im Keller, Lagerraum 12,00 
m3), Austragung, Puēerspeicher, Installation werden hieĐür ca. 45.000 , 00 € in Abzug gebracht. 
In der Summe ergeben sich besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale nach § 8 Abs. 
3 lmmoWeľV, in Höhe von 55.460,00 € die in Abzug gebracht werden. 

Ertragswert 
Der Eľragswe( beträgt in der Summe 281.864,05 €, rd. 282.000,00 €. 
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6.5.3 Eǟragswertermittlung 
Zum Ö(ermittlungsstichtag 1 8.09.2025: 

1 .Ermi̜lung des Rohertrags : 

Roheߪrag 

Miete pro Monat 1 .2 1 8,43 €/Monat 

Miete pro Jahr 1 4.621 , 1 6  €/Jahr 
2.Abzgl .  Bewirtscha֪ungskosten - 3.303, 1 5  €/Jahr 

3.Jährl icher Reinertrag 
4.Abzgl .  Bodenwertveຈinsungs­

betrag: 

ReineÌragsanteil des Bodens 
3 ,327 % (Liegenscha§szinssatz x 
Bodenwe() 

--------------
= 1 1 .3 18 ,  01  €/Jahr 

261,45 €/Jahr 

5. Reineǟragsantei l  der baul ichen = 

Anlage 

1 1 . 056 ,56 €/Jahr 

6.Kapital isator 

Ba{eìaޞor (ge×. Anlage 1 zur 

lmmoWeÌV) bei p =3,327 % 

Liegenschaౣszinssatz (p) und n = 

49 Jahren Restnutzungsdauer (n) 

X 24 ,010 

7. Ertragswert der baul ichen und = 265.468,01  € 

sonstigen Anlagen 

8.Ermi̜lung des Eǟragsweǟs 

Bodenweǟ (vgl .  Bodenweǟ­

ermi̜lung) 

9.Vorläufiger E͕ragswe๬ des 

Wohnhauses 

10. Marktanpassung nach 

§ 7 Abs. 2 lmmoWe๭V 

1 1 .  Marktangepasster vorl. 

E๫ragsweǟ 

1 2. Marktanpassung nach 
§ 8 Abs. 3 lmmoWe๮V 

1 3. EӞragswe؄ 

+ 7.858,80 € 

= 273.326,81  € 

+ 5.989, 1 4  € 

+ 58.008, 10 € 
= 337.324 ,05 € 

55.460,00 € 

= 281 . 864 ,05 € 
rd. 282.000,00 € 
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6.6 Ermi¹lung des Markġerts unter Anwendung des Sachwertverfahrens 
Für die Bewe(ung des MehĐamilienhauses wird das „SachweðveĐahren, " gemäß §§ 35 
bis 39 l mmoWeģV zugrunde gelegt. Es dient der P lausibil isierung des EÌragswertver­
fahrens. 

6.6.1 Grundlagen des Sachweéerfahrens gemäß §§ 35 bis 39 lmmoWertV 
I m  Sachweðverfahren wird der marktangepasste vorläufige Sachwe( des Grundstücks 
aus den vorläufigen Sachweðen der (nutzbaren) baulichen Anlagen ,  dem vorläufigen 
Sachweģ der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen und dem Bodenweá 
erm iࠀelt. Der marktangepasste vorläufige SachweÌ des Grundstücks ergibt sich durch 
Multiplikation des vorläufigen Sachwe(s m it einem „objektspezifisch angepassten 
Sachweşfaktor" nach § 35 Abs. 3 Satz 1 lmmoWeðV (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 lmmoWeߩV) und 
der Prüfung der Marktanpassung (nach § 7 Abs. 2 i. V. m. § 35 Abs. 3 Satz 2 lmmo�We(V) 
gegebenenfalls durch Multipl ikation mittels einem objektspezifisch angepassten 
Sachweıfaktors. Zusätzlich sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu 
berücksichtigen, siehe nach § 8 Abs. 3 lmmoÖıV die, danach, zum Sachweş (Markt­
weş) führen. 

Bru¹ogrundfläche 
Die Brutto-Grundfläche (BGF) ist die Summe bezogen auf die jeweilige Gebäudea( markt­
üblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. Für die Ermittlung 
der Brutto-Grundfläche ist die D IN  277 anzuwenden. Für die Ermiļlung . der 
Bruttogrundfläche sind die äußeren Maße der Baukonstruktionen einschließlich Beklei­
dung in Höhe der Oberseiten der Boden- oder Deckenbeläge anzusetzen. Die Kosten­
kennwerte der NHK 2010 nach Anl. 4 zur lmmoWe(V beziehen sich in Anlehnung an die 
D IN  2775 auf den einen Quadratmeter Brutto-Grundfläche (BGF), jedoch beschränkt auf 
die Grundflächen der Bereiche a und b, d.h. unter Ausschluss von sog. c-Flächen sowie 
der Flächen von Balkonen (§ 31 lmmoWe(V). Bezug$grundlage der NHK 2010 ist mithin 
die definieşe reduzieðe Brutto-Grundfläche (BGFred). 

GebäudeaÞ und Gebäudestandard 
Die Einordnung in eine Standardstufe nach Anlage 4 (zu § 1 2  Abs. 5 Satz 3) Nummer I I I . 
1 ist insbesondere abhängig vom Stand der technischen Entwicklung und den bestehen­
den rechtlichen Anforderungen am Wertermittlungsstichtag. Sie hat unter Berücksichtig­
ung der für das jeweilige Weðerm ittlungsobjekt am Weşermittlungsstichtag relevanten • 
Marktverhältnissen zu eholgen. Dafür sind die Qualität der veāandten Materialien und 
der Bauausführung, die energetischen Eigenscha§en sowie solche Standardmerkmale, 
die für die jeweilige Nutzungs- und Gebäudeað besonders relevant sind, wie z. B. 
Schallschutz oder Auݢugsanlagen in Mehrfamilienhäusern von Bedeutung. Für die 
Beschreibung der Standards für sämtliche Gebäudeaşen in Anlage 4 Nummer I I I  gilt 
Folgendes: Bei den freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhäusern und 
Reihenhäusern (Gebäudeaıen Nummer 1.01 bis 3.33) enthalten die N H K  2010 zwei 
weitere Standardstufen (1 und 2) mit Kostenkennweşen für Gebäude, deren Standard­
merkmale zwar nicht mehr zeitgemäß sind, aber dennoch eine zweckentsprechende 
Nutzung des Gebäudes erlauben. Bei den übrigen Gebäudeaşen ist bei nicht mehr zeit­
gemäßen Standardmerkmalen ein entsprechender Abschlag sachverständig vorzuneh­
men. Für die Beschreibung der Standards für sämtliche Gebäudea(en in Anlage 4 Num­
mer I I I  gilt Folgendes: Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielha§ und dient 
der Orientierung. Sie kann nicht alle in  der Praxis au§retenden Standardmerkmale auf­
führ-n. Merkmale, die die Tabelle nicht beschreibt, sind zusätzlich sachverständig zu 

5 DIN 277-1 : 2005-02, Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau - Teil 1 :  Beg riౕe, EÖiĽlungsgrundlagen. 
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berücksichtigen. Es müssen nicht alle aufgefüh(en Merkmale zutre}en. Die Be­
schreibung der Gebäudestandards basie( auf dem Bezugsjahr der NH K 2010. 

Herstellungskosten und Baupreisindex 
Gemäß § 36 Abs. 2 lmmoWeÌV 2021 stehen die durchschnittlichen Herstellungskosten 
der baulichen Anlagen für die auƪuwendenden Kosten, die sich unter Beachtung wiÌ­
schaglicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem We(ermittlungsobjekt nach A( 
und Standard vergleichbaren Neubaus am We(ermittlungsstichtag unter Zugrundeleg­
ung zeitgemäßer, wi(scha§licher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung der durch­
schnittlichen Herstellungskosten sind in der Regel modelha§e Kostenkennwe(e zugrun­
de zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind 
(Normalherstellungskosten), und mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der 
baulichen Anlage zu multiplizieren. Von den Normalherstellungskosten nicht eĐasste 
weÌhaltige einzelne Bauteile sind durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittli­
chen Herstellungskosten zu berücksichtigen. Zur Umrechnung auf den WeÌermittlungs­
stichtag ist der für den Weľermittlungsstichtag aktuelle und für die jeweilige Art der bau­
lichen Anlage zutre}ende Preisindex für die Bauwiľscha§ des Statistischen Bundesamt­
es (Baupreisindex) zu veŎenden. 

Korrekturfaktoren oder (Regionalǵktoren) 
Gemäß Zi}er I I I  unter Punkt 1 Anlage 4 (zu § 1 2  Abs. 5 Satz 3) Ziݙer 1. Nummer 1 Allge­
meines Abs. 3 lmmoWe(V 2021 werden teilweise KorrektuĽaktoren zur  Anpassung des 
jeweiligen Kostenkennwerts wegen der speziellen Merkmale des WeÌermittlungsobjekts 
vorgenommen mit weitergehenden Erläuterungen. 

Alterswertminderungsǵktor 
Der Alterswe(minderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur 
Gesamtnutzungsdauer und ist entsprechend den Gepflogenheiten des Grundstücks­
marktes anzupassen. 

Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (vorl. GebäudesachweÞ) 
Zur Ermittlung des vorläufigen Sachwe(s der baulichen Anlagen, ohne bauliche Außen­
anlagen, sind die durchschnittlichen Herstellungskosten mit dem Regionalfaktor und dem 
AltersweÌminderungsfaktor zu multiplizieren. 

Vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 
Der vorläufige Sachwe(, der für die jeweiligen Gebäudea( üblichen baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist, ist gesondeÌ zu ermitteln, soweit die Anlagen 
weľbeeinflussend sind und nicht bereits andeāeitig eĐasst wurden. 

Bodenwert 
Der Bodenwe( ist entsprechend dem Marktgeschehen abzuleiten (§§ 40 bis 43 
lmmoWe(V 2021). 

Sachweæaktor mit objektspezifisch angepasstem Sachweçaktor 
Zur Ermittlung des Ausgangssachwe(faktors ist der Sachwe(faktor zu prüfen und 
zusätzlich des Weiteren ein objektspezifisch angepasster Sachwe(faktor anzupassen. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Entsprechend sind Besonderheiten des Objekts, sofern sie nicht bereits berücksichtigt 
wurden , anzupassen. 

Sachwert (MarkĀert) 
Der marktangepasste vorl. Sachwe( und die Berücksichtigung vorhandener besonderer 
objektspezifischer Grundstücksmerkmale des We(ermittlungsobjekts führen zum 
SachweÌ. 
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6.6.2 EingangseröÝerung für die SachweÝermiülung 

Bru¹ogrundfläche red 
Den Berechnungen l iegt die im Model l zwingend vo�unehmende Berechnung der BGF 
nach der D IN 277 (2016) zugrunde. Die Bruttogeschossflächen des zu bewertenden 
Mehrfamilienhauses betragen 310,40 m2 BGFred. 

Gebäudestandard und Kostenkennwert 
Die objektspezifischen Normalherstellungskosten der zu bewe�enden baulichen Anlage 
sollen unter Berücksichtigung des jeweiligen Gebäudestandards ermittelt werden .  Der 
Gebäudestandard bestimmt sich bei Heranziehung der NHK 201 O nach den Richtlinien 
der lmmoWe(V 2021 in den gesetzl ichen Grundlagen unter I I I  Nr. 1 der Anlage 4 (zu § 
12 Abs. 5 Satz 3) geregelten Beschreibung der Standards der baul ichen Anlagen (Ge­
bäudestandards) zur Ermittlung der Kostenkennwe(e. Es ist für das jeweilige Objekt für 
die Gebäudea( die jeweilige Gebäudestandardstufe entsprechend den Wägungsanteil­
en unter Berücksichtigung des Zustands am We(ermittlungsstichtag heranzuziehen. 
Kostenkennwe� für 2. MehĽamilienhäuser, 4.1, Standardstufe 4 beträgt 985,00 €/m2 BGF 
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 19%. Es eŝolgt eine Anpassung bezüglich 
der Wohnungsgrößen mittels Korrektuŝaޞoren. Die Wohnungsgrößen l iegen bei 44 ,04 
m2 (Wohnung 1 ), 44,00 m2 (Wohnung 2) und 49,48 m2 (Wohnung 3). Der KorreĚuŝaktor 
für die Wohnungsgröße 44 ,04 m2 (Wohnung 1 ) , beträgt 1,039, Der KorrektuĽaktor für die 
Wohnungsgröße 44 ,00 m2 (Wohnung 2) beträgt 1,039. Der Korrektuŝaktor für die 
Wohnungsgröße 49,48 m2 (Wohnung 3), beträgt 1,003. Es ergibt sich ein Korrekturfaktor 
für das gesamte Gebäude als gewichteter Mittelwe( in Höhe von 1,0266

. Es eŝolgt eine 
Anpassung bezüglich der Grundrissa� für Spänner. Die Grundrissaō für alle Wohnungen 
sind Einspänner. Es erg ibt s ich ein KorrektuÍa¾or in Höhe von 1, 05. Es wurde für das 
Mehŝami lienhaus unter Bezugnahme der Standardstufe des Kostenkennwe(s, der 
Wohnungsgröße, der GrundrissaŞ, ein Kostenkennweō in Höhe von 1 .061, 14 €/m2 BGF 
abgeleitet . 

Gewichteter Kostenkennwert nach NHK 201 O 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten gemäß § 36 Abs. 2 lmmo஬(V 2021 sind in­
tegraler Bestandteil der lmmoWe(V. Die durchschnittlichen Herstel lungskosten der bau­
lichen An lagen stehen für die aufzuwendenden Kosten , die sich unter Beachtung wi(­
schaålicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem We(ermittlungsobjekt nach A( 
und Standard vergleichbaren Neubaus am WeŞermittlungsstichtag unter Zugrundeleg­
ung zeitgemäßer, wi(scha�licher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung der durch­
schnitt l ichen Herstel lungs-kosten sind in der Regel modellha�e Kostenkennwerte zu­
grunde zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind 
(Normalherstellungskosten). Diese werden im vorliegenden Bewertungsైl l  in  Anlehnung 
an die eingefüh(en Normalherstellungskosten 2010 gewählt . Dabei handelt es sich um 
die derzeit aktuel len é(e (NH K  2010). Es werden für d ie vorliegende Gebäudeaâ 
folgende Normalherstellungskosten (Kostenkennwe(e) für das Jahr 2010 angegeben in 
der Anlage 4 (zu § 12 Absatz 5 Satz 3) in der lmmoWe�V 2021 der Verordnung zugrunde 
gelegt . Es ergeben sich unter Bezugnahme des Baupreisindexes folgende abgeleitete 
Normalherstellungskosten: Es wurde entsprechend, wie geforde(, im Model l die N H K  
201 0  die (Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 lmmoWeÌV 2021) der Sachwe(berechnung 
zugrunde gelegt. Für das Mehŝamilienhaus wurden NHK in  Höhe von 1.061, 14 €/m2 BGF 
zugrunde gelegt. 

6 (44,04*1 ,039+44*1 , 039+49,48*1 ,003) / (44 ,04+44+49,48) 
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Gebäudeherstellungswert 
Es ergeben sich für das Gebäude, durch Multiplikation der NHK' s  mit der BGF in Höhe 
von 310,40 m2/BGF folgende gewöhnlichen Herstellungskosten insgesamt (eines 
Neubaus), in Höhe von 329.377,86 €. 

Baupreisindex 
Der Baupreisindex für den We(ermittlungsstichtag 1 8.09.2025 wird auf der Grundlage des 
letzten vor dem We(ermittlungsstichtag vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden für 
Daten für die flächenbasie(e Berechnung auf der Basis 201 5  = 100 abgeleitet. 
Aufgrund der Baupreisentwicklung der letzten Jahre (seit dem Bezugszeitpunkt der 
Normalherstel lungskosten im Jahre 2010) bis zum Weıermittlungsstichtag wird - laut 
dem letzten veįügbaren statistischen Bericht des Statistischen Bundesamtes - ein 
Baupreisindex für Wohngebäude in Höhe von 188,67 zum Weðermittlungsstichtag 
18 .09.2025 ermittelt. Zum Basisjahr 2010 wurde insgesamt ein al lgemeiner Baupreisindex 
für Wohngebäude al lgemein von 100,00 abgeleitet. Der hochgerechnete Baupreisindex 
des Statistischen Bundesamtes beträgt zum Stichtag 18.09.2025 beträgt insgesamt 
1 ,88677 . 

Regional�ktor 
Der Regionalfaktor beträgt 1,00. Es ergeben sich keine Änderungen in der Berechnung 
im Veįahren. 

Gewöhnlichen Herstellungskosten der Gebäude insgesamt 
Die gewöhnlichen Herstellungskosten der Gebäude insgesamt ergeben sich durch Multi-

. plikation des Baupreisindexes mit dem Gebäudeherstellungsweð. Es ergibt sich ge­
wöhnlichen Herstel lungskosten in Höhe von 621.437,21 € für das Mehįamilienhaus. 

AltersweÝminderung, GesamtnuĂungsdauer 
Je älter ein Gebäude wird, desto mehr verliert es an Weİ. Dieser Weãverlust ergibt sich 
aus der Tatsache, dass die Nutzung eines „gebrauchten" Gebäudes im Vergleich zur 
Nutzung eines neuen Gebäudes m it zunehmendem Alter immer unwiıschaīlicher wird. 
Der Weðverlust muss als Weėminderung gemäß § 38 lmmoèðV im Sachwe(veĽahr­
en berücksichtigt werden. Abweichend hiervon, der Anwendung den Alterswe(minder­
ungsfaktor zu bevorzugen wird der Weðermittlung die l ineare Altersweðminderung zu­
grunde gelegt. Für die zu beweşenden Objekte werden folgendes Baujahr unterstellt: 
Für das Mehrfamilienhaus wurde das ursprüngl iche Baujahr 1950 geschätzt. Für den 
Wertermittlungsstichtag 18.09.2025 ergibt sich ein Alter in Höhe von 75 Jahren . Für die 
Gesamtnutzungsdauern wurde das Model l  nach Anlage 1 (zu § 12 Abs. 5 Satz 1) 
zugrunde gelegt m it einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. 

Ermi̜lung der modifizierten Restnu؛ungsdauer bei Modernisierung 
Die aktuelle lmmo஭äV 2021 enthält nach Anlage 2 (zu § 12 Abs. 5 Satz 1) ein Model l 
bei dem einzelne Modernisierungselemente mit maximal zu vergebenden Punkten ein­
geordnet werden können. Es werden hierbei zum Stichtag oder kurz vor dem Stichtag 
durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen entsprechende Punkte für Modern isierungs­
elemente vergeben. Folgende Modernisierungsmaßnahmen wurden vergeben: 

7 = 1 88,67/1 00,00 
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Modernisierunnselemente max. Punkte Ermitt. Punkte 
Dacherneueru ng ink l .  Verbesserung d .  Wärmedämmung 4 3a 
Modernisierung der Fenster und Außentü ren 2 29 
Modern isierunq der Leitungssysteme 2 1 1 0  
Modern isierung der Heizu ngsan lage 2 1 1 1 
Wärmedämmung der Außenwände 4 212  
Modern isierunq von Bädern 2 2 1 3  
Modern isierung des I n nenausbaus 2 2 14  
Wesentl iche Verbesserunq der Grundrissqestaltunq 2 2 1 s 
Punkte 20 1 5  

I m  vorliegenden Fal l handelt es sich bei dem zu beweģenden Gebäude um kurz vor dem 
Stichtag durchgefühðe Modernisierungsmaßnahmen. Es werden insgesamt 15 Punkte 
vergeben. 

Restnuőungsdauer 
Die Restnutzungsdauer für das MehÐamilienhaus ergibt sich durch Subtrahieren der Ge­
samtnutzungsdauer vom Alter . 

Modifizierte Restnuőungsdauer 
Es wird gemäß Anlage 2 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1) lmmoWe(V 1 1 1 .1 ,  Tab. b. bei einer 
Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, einem Gebäudealter von 75 Jahren und 15 Mo­
dernisierungspunkten, ergibt sich eine modifizieðe Restnutzungsdauer von 49 Jahren 
welche der weiteren We(ermittlung zugrunde gelegt wird. 

Altersweâgeminderter Gebäudesachwert 
Die modifizierte Restnutzungsdauer beträgt für das MehĐamilienhaus 49 Jahre. Die line­
are Altersweģminderung in Prozent für das MehĐamilienhaus ergibt sich als Formel wie 
folgt: (GND - RND) / GND x 100. Sie wird der weiteren Weģermitt lung zugrunde gelegt. 
Es ergibt sich eine Alterswe(minderung in Höhe von 38,75 %, in Höhe von 240.806,92 €. 
Nach Abzug der Alterswe(minderung ergibt sich ein vorläufig alterswertgeminde(er 
Gebäudeherstel lungsweģ in Höhe von 380.630 ,29 €. 

Vorläufiger Sachweänteil der baulichen Außenan lagen und sonstigen An­
lagen 
Nach § 37 lmmoWe(V sind von den Normalherstel lungskosten nicht eĐasste weģhaltige 
Bauteile durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten zu 
berücksichtigen. Die Außenanlagen des Wohngebäudes, werden - soweit sie nicht be­
reits im Bodenwert enthalten sind (wie z. B. Schutz- und Gestaltungsgrün, einfache Ein­
friedungen, übliche Zuwegungen, namentlich Entwässerungseinrichtungen, Versorg­
ungseinrichtungen, Einfriedungen, Terrassen und Wege, Ga(enanlage und Auݠuchs), 
berücksichtigt. Da der vordere Teil des Grundstücks nicht eingefriedet ist, ledig lich mit 
einem pauschalieðen Ansatz in Höhe von 1 % der baulichen Außenanlagen, (Zeitraum 

8 Erneuerung der Dachdämmung .  
9 Modern isierung von Fenster und  Türen fanden in den Jahren 201 9/2020 statt. 
10 Modernisierung von Elektroinsta llation .  
1 1  Einbau von I nfrarotheizungsspiegeln im Bad und Wandheizung.  
12 Erneuerung des Außenputzes 
1 3 E rneuerung von San itärobjekten 
14 Erneuerung von Bodenbeläge 
15  Grundrissgesta ltung zweckmäßig 
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zum Weïermittlungsstichtag), wird ein Weėanteil der Außenanlagen mit 3 .806 ,30 € 
zugrunde gelegt. 

Bodenwert 
Der Bodenweė wurde entsprechend den Vorgaben des § 40 Abs. 3 Satz 1 entsprechend, 
in Höhe von 7.858,80 € abgeleitet. 

Vorläufiger Sachwert 
Entsprechend den Vorgaben ergibt sich der „Vorläufige Sachweė" durch Addition des 
„vorläufigen Sachwertanteils der baulichen Anlagen" , dem „vorläufigen Sachwert der 
baulichen Außenan lagen und sonstigen Anlagen" und dem „Bodenwe(" in der Summe in 
Höhe von 392 .295 ,39 €. 

Sachwerøaktoren 
Bei dem ermittelten vorläufigen Grundstückssachwe( handelt es sich um die Ermittlung 
eines reinen Substanzweėes. Die „Al lgemeinen We(verhältnisse" auf dem Grundstücks­
marĚ sind insbesondere durch die Anwendung von Sachwerĸaktoren gemäß § 35 Abs. 3 
Satz 1 (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 lmmoWeïV) zu bestimmen. Dem We(ermittlungsmodel l für 
Sachweľfaktoren mit MehĐamilienhäusern bebaute Grundstücke wurden zum Stichtag 
01.01.2024 dem Untersuchungsmodell zugrunde gelegt. 
Rahmendaten,  die der Ableitung des Sachweėfaktors bzgl. der MarĚwe(ermittlungen 
zugrunde liegen , beziehen sich auf den , auf Gebäude mit nicht zeitgemäßen Gebäude­
standard. Es wurden ౙlgende Untersuchungsobjekte von Mehhamilienhäusern unter­
sucht mit den Parametern :  Weiteñerkauf, kein Erbbaurecht , nicht aufgeteilt in Wohn­
ungseigentume und nachhaltig marktkonforme Nutzung. Dem Untersuchungsbereich, 
dem räumlichen Anwendungsbereich umfasste im Land Rheinland-Pfalz (RLP) 6 Markt­
segmente mit Gemarkungen ähnlicher al lgemeiner é(-verhältnisse zugrunde. Die 
Marktsegmente 1-2, 3-4 und 5-6 wurden aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl 
der Kauݚäl le zusammengefasst. Als Datengrundlage diente die Nachbeweėung von zwölf 
Gutachterausschüssen in Rhein land-Pfalz aus dem Zeitraum 2023 bis 2024. Es handelt 
sich hierbei um historische Datensätze der LGMB 2019 (2017 - 2018), LGM B 2021 (2018 
- 2020) und LGMB 2023 (2020 - 2022). Es werden explizit in dieser éėermittlung 
ausschließlich die Marktsegmente 1 bis 2 dieser Weïermittlung eröėeė. Es wurden 152 
Vergleichskauēäl le ausgeweðet. Der Untersuchungszeitraum eholgte in der Zeit von Juli 
2017 bis Mai 2024. Es wurde eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren zugrunde gelegt. 
Die Restnutzungsdauern wurden in der Spanne zwischen 24 Jahren bis 76 Jahren 
zugrunde gelegt. Die Stufe der Gebäudestandards liegt in der Spanne von 2,0 bis 4 ,0. Es 
wurde ein Wohnfläche von 131,00 m2 bis 1.330,00 m2 zugrunde gelegt. Die Spanne des 
abgeleiteten vorläufigen Sachweşs beträgt 127.504,00 € bis 1.720.516,00 €. Dem 
Bodenweľniveau lag die Spanne zwischen 23,00 €/m2 bis 189,00 €/m2 zugrunde. 
Aufgrund des geringen Aufkommens an Verkäufen von Mehhamilienhäusern in 
Rheinland-Pfalz wurde für die Datenerhebung auf eine repräsentative Mengenveľeilung 
in den Marktsegmenten verzichtet. In die Stichproben wurden alle geeigneten Kauēälle 
aufgenommen. Der Erhebungsmethodik wurde ein speziel ler Bodenweė ungedämp§ (d.h. 
ohne Bebauungsabschlag) zugrunde gelegt. l .d. R. wurde hier ein zonaler BRW 
(baureifes, beitragsfreies Land), angepasst an die Merkmale des Einzelobjekts. Des 
Weiteren wurde ein Bodenwe(niveau (BWN) mit dem jeweiligen Bodenpreisindex an das 
Veşragsdatum angepasster Bodenrichtwe( erhoben. Die Kauēälle wurden nicht oder nur 
gering beeinflusst durch besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (bei 
Beeinflussung wurde der Kaufpreis bereinigt). Des Weiteren wurde das NHK-Model l 201 0 
nach mit Ergänzungen (ggf. Korrektur für Objektgröße und Gebäudea�), erhoben. Des 
Weiteren wurde die Methodik des Baupreisindexes, der Preisindex für die Bauwirtscha§ 
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des Statistischen Bundesamtes, (Wohngebäude insgesamt, inter- bzw. extrapolie(er 
Baupreisindex), des Basisjahres 2010 zugrunde gelegt. Der Erhebungsmethodik liegt als 
Bezugsstab für die Wohnfläche, wohnwertabhängig, nach der Wohnflächenverordnung 
und ggf. nach Hinweisen aus der Literatur, zugrunde. Die hier abgeleiteten 
Sachwertfaktoren können auch für mit dem Maßstab Bruttogrundfläche (BGF) berechnete 
vorläufige Sachwe(e veŎendet werden. Eine Umrechnung der Wohnfläche zur 
Bruttogrundfläche ist mit Hilfe von Umrechnungsfaktoren möglich in der Erhebung. Die 
veröēentlichten Sachweðfaktoren gelten sowohl für wohnflächenbezogene NHK als auch 
für NHK auf der Grundlage der BGF. Des மiteren wurde ein Regionalfaktor in Höhe von 
1,0 erhoben. Dem Gebäudestandard liegt die Anlage 4, Nummer I I I ,  Tabelle 2 ,  
zustandsnah zugrunde. Der Erhebung lagen die Gebäudestandards und die 
Gesamtnutzungsdauer mit 80 Jahren, der lmmoWeðV ,zugrunde. Die Restnutzungsdauer 
bezieht sich (RND) = GND - Alter, mit modifizie(er Restnutzungsdauer. Der relativen 
Restnutzungsdauer wurde folgende Formel zugrunde gelegt: (rel. RND) (%) = (RND/GND 
x 100) bzw. der Alterswe(minderungsfaktor nach § 38 lmmoWe(V mit dem Verhältnis 
RND zu GND. Bauliche Außenanlagen haben keinen gesonde(en Ansatz. Die Anlagen 
sind durch pauschalie(e Sätze oder nach Einzelansätzen im üblichen Umfang erhoben. 
Sonstige Anlagen sind alternativ pauschal . im Weģansa� berücksichtigt. 
Schadensbeseitigungs- und Modernisierungskosten (boG) sofern die Stichprobe Objekte 
mit geringen Schäden enthält, werden zunächst die Kosten abgeschätzt und dann 
marktangepasst berücksichtigt, in der Erhebungsmethodik. Der Auswe(ungsmethodik 
wurde die Multiple Regression durchgefühė. Es wurden nur Parameter eingefühė, für die 
in der jeweiligen Stichprobe relevanten Abhängigkeiten nachgewiesen werden. Eine 
statistische Ausreißerbeseitigung wurde durchgefüh(. Der Schätzfunktion lag folgende 
Gleichung zugrunde: ln (SWF) = ln(a') + b x ln(BWN) + c x ln(vSW) + Dummyvariable_Zeit. 
Dummyvariable_Zeit = d, x Dummy 201 7 _20 1 8  + d2 x Dummy 201 8_201 9  + dJ X Dummy 
2019_2020 + d4X Dummy 2020_2021 + dsx Dummy 2021_2022 + dsx Dummy 2022_2023. 
Für den Wertermittlungsstichtag 18.09.2025 wurde der Sachweðfaktor unter folgenden 
Vorgaben für das Marktsegment 2 abgeleitet: SWF = 3,62939097 x (106,20 €/m2) 0 • 1 044336x 
(392.295,39 €J-0 • 1 4993005 • Es ergibt sich ein Sachweíaktor in Höhe von 0,86. Die 
Standardabweichung (Streuung der Stichprobe) beträgt +/- 0, 18 für das Marktsegment 2 
und bestätigt die Richtigkeit des Ergebnisses. Weitere Anpassungen zwischen dem 
Stichtag, dem 01.01 .2024 und dem 1 8.09.2025 sind nicht zu berücksichtigen. Der 
ermittelte Sachwe(faktor liegt bei 0 ,86 welcher der We(ermittlung zugrunde gelegt wird. 

Marktangepasster vorläufiger Sachwert 
Unter Würdigung dessen, dass ein Sachwe(faktor abgeleitet wurde, in Höhe von 0,86 
multiplizieş mit dem vorläufigen Grundstückssachwe( in Höhe von 392.295 ,39 € , ergibt 
sich ein marktangepasster vorläufiger Sachwert des Grundstücks in Höhe von 337.374,04 
€. 

Berücksichtigung der allgemeinen We؅verhältnisse 
Weitere Anpassungen an die allgemeinen We(everhältnisse zwischen dem Stichtag, dem 
01.01.2024 und dem 18.09.2025 sind nicht zu berücksichtigen nach § 7 Abs. 2 lm­
moWe(V. 

Besondere objek�pezifische Grundstücksmerkmale 
In den We(ermittlungsveÒahren sind nach § 8 Abs. 3 lmmoWeðV die besonderen 
objektspezifischen Grundstücksmerkmale subsidiär des zu bewe(enden Grundstücks zu 
berücksichtigen. Siehe Erläuterungen auf Seite 35. Es werden 55.460,00 € in Abzug 
gebracht. 

Sachwert 
Der Sachwe( beträgt in der Summe 281 .914,04 €, rd. 282.000,00 €. 
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Az. : 23 K 90/25 - MehÓami l ienhaus, in 54349 Tri�enheim, Ki rchgasse 3 

6.6.3 Sachwevermi|lung 

Zum WeSermiĶlungsstichtag 1 8.09.2025: 
1 .  Vorläufiger Sachweѡantei l  der bau lichen An lage (vorläufiger GebäudesachweѢ) 
ErmiĶlung des Herstellungsweås der baulichen Anlagen 

MehѠamil ienhaus 

Reduzierte Brutto-Grundfläche (DI N  277) BGF red = 31 0 ,40 m2 

Normalherstellungskosten (NHK 201 0) (WeSverhält-
n isse 201 0): 
Typ 4.1 
bei einem Gebäudestandard von 4,00 einschließl ich Bau-
nebenkosten abgeleitet = 985,00 €/m2 BGF red 

Korrektuߥaktor für Wohnungsgröße 

Korrektuߥaktor für GrundrissaS 

X 1 ,026 

X 1 ,05 

N H K  20 1 0 für das Mehrfamilienhaus 
und einschließl ich Baunebenkosten = 1 .06 1 , 1 4 €/m2 BGF red 

GebäudeherstellungsweS (Gebäudeherstellungskosten 
201 0) für das Mehrfamilienhaus 
31 0,40 m2 BGF X 985 ,00 €/m2 = 329.377 ,86 € 

Umrechnung auf den Wertermiࠁlungsstichtag 
Baupreisindex 20 1 0 : 1 00,00 
Baupreisindex 2025: 1 88 ,67 
Gebäudeherstellungskosten zum WeSermiĶlungs­
stichtag:  
1 88,67 / 1 00 , 00 

Regionalfaktor 

Gewöhn liche Herstel lungskosten insgesamt (eines 

X 1 ,8867 
= 1 ,00 

Neubaus) = 621 .437 ,2 1  € 

Altersweѣminderung Gebäude: 

Fiktives Baujahr: 1 994 
- WeSerm iĶlungsstichtag : 1 8.09.2025 

- Model lansatz der üblichen GesamtnuŃungsdauer GND 
nach Anl. 1 zur lmmoWeSV 80 Jahre 
modifizieSe Restnutzungsdauer RND 49 Jahre 

AltersweSminderungsfaktor: 0 , 3875 

Alterswertminderung 
abzgl. 

in v. H. der Herstel lungskosten 38,75 % 
als Betrag - 240.806,92 € 
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Vorläufige a lterswe؆gemindeӟer Gebäudeherstel lungsweӟ 

Vorl. alterswertgeminderter Gebäudeherstel lungsweŮ 380.630,29 € 
2. Vorläufiger Sachweӟantei l  der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 
We؆anteil der Außenanlagen (Zeitraum zum WeŮer-
mittlungsstichtag) WeÑanteil der Außenanlagen 
(pauschal 1 %) 
AlterswertgemindeŮer Herstel lungswert der baul ichen und 
sonstigen Anlagen 
98.727,75 € 

+ 3.806 30 € 

3. Vorläufiger mit dem Sachwe๼aktor kompatibler Bodenwe؆ 
Gesamâäche des Grundstücks: 74 ,00 m2 

davon mit dem Sachweràaktor kompatibler Flächenantei l 74 ,00 m2 

Bodenrichtwert (ebf) 1 06 ,20 €/m2 

Bodenwe؅: 74,00 m2 x 1 06,20 €/m2 

4. Vorläufiger Sachwe๴ (1. + 2. + 3.) 
Vorläufiger Grundstückssachwert 
Anpassung des GrundstücksweÒs an die Marktlage 

+ 7.858,80 € 

= 392 .295,39 € 

5. Marktanpassung § 21 Abs. 1 i .V.m. § 8 Abs. 2 und § 14  Abs. 2 Nr. 1 lmmoWeӟV 
Sachweráaktor x 0,86 

6. Marktangepasster vorläufiger Sachweǟ des 
Grundstücks 

7. Subsidiäre Berücksichtigung besonderer 
objektspezifischer Grundstücksmerkmale 

Summe der subsidiäre zu berücksichtigenden 
Grundstücksmerkmale 
8. Sachwert (Mark໎eǟ) (6. + 7.) 
SachweÓ (MarktweÔ) . 

= 337.374 ,04 € 

- 55.460,00 € 

= 281 . 9 1 4, 04 € 
rd. 282.000,00 € 
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Az. :  23 K 90/25 - Mehߢami l ienhaus, in 54349 Tri�enheim, Kirchgasse 3 

6.7 Ve๣ahrensergebnisse Ertragswert und Sachweǟ 

Es - werden das E(ragswertveÿahren und das Sachwe(veÿahren ausgewählt. Das 
Ertragswertveįahren wird in diesem Weçermiࠂlungsveÿah¾n als das vorrangig 

· anzuwendende VeÔahren angesehen. 
Das Sachweģveįahren ist grundsätzlich zur Ergebnisstüńung unve߭ichtbar, nach 
sachverständigem Ermessen . 
Es ergibt sich ein Ertragswert in Höhe von 281 .864,05 € rd. 282.000,00 € und ein 
Sachwert in Höhe von 28 1 . 914 ,04 € rd. 282.000,00 €. 

Eine Plausibilitätskontrolle des E(ragswe(s ist über E͕rags®ktoren möglich des Gut­
achterausschusses möglich. Sie wurden von tatsächlich erzielten Kaufpreisen ermittelt 
unter Berücksichtigung der abgeieiteten Marktdaten und Parameter des Gutachteraus­
schusses. Sie geben das durchschniࠂliche Verhältnis von erzieltem Kaufpreisen zum 
jeweiligen, hier Reine(rag, wieder. Für Drei-, bis Mehįamilienhäuser hat der zuständige 
Gutachterausschuss eine Bandbreite ermittelt. Diese gilt jedoch nur bei einer Wohnfläche 
ab 350,00 m2 und einem absoluten Bodenweè von 100.000,00 €. 
Im vorl iegenden Bewe(ungsfall kann der E߫ragsfaktor nicht errechnet werden, da eine 
Wohnfläche von lediglich 137,52 m2 Wfl. und ein absoluter Bodenweð von lediglich 
7.858,80 €, vorliegt. 
Weitere Anpassungen sind nicht mehr notwend ig nach sachverständigenermessen auch 
in Bezug auf den Immobilienmarkt. Der zusätzliche Sachweģ stützt das Ergebnis des 
E(ragswe(s. 

Der Verkehrswe( nach § 1 94 BauGB wird nach lmmoèŞV aus dem Ergebnis der an­
gewandten Veįahren unter Würdigung ihrer Übereinstimmung m it den ö(lichen Markt-
verhält-nissen hergeleitet. Dabei sind auch die Sicherheiten der Eingangsdaten und die 
Genauigkeit des Ergebnisses jedes Veîahrens zu berücksichtigen. Der Verkehrsweé wird 
in Anlehnung an das Ergebnis des E(ragswe߫veÿahrens abgeleitet. Das entspricht den 
üblichen Überlegungen der beteiligten Markࠁeilnehmer. Der ermittelte E(ragsweÌ in 
Höhe von 281.864,05 €, rd. 282.000,00 € ist der Verkehrswe( (Marktwe(). 

Der BGH hat für die Ergebnisgenauigkeit von Immobilienbewertungen eine 
Toleranzgrenze von Ä 20 % zugebilligt. In diesem Zusammenhang möchte ich folgende 
U(eilsbegründung des BGH vom 23.11.1962 anführen, die bis heute an Aktualität nichts 
eingebüßt hat: ,,Schätzungen sind ihrem Wesen nach einer exakten Begründung nicht 
zugänglich. Exakt berechenbar ist allenfalls ein Teil der für die Bewe(ung • 
heranzuziehenden Einzelfaktoren. Aber schon Sachwe( und E(ragswe( sind zum Teil 
abhängig von Größen ,  die nicht mathematisch exakt eĽassbar, sondern wandelbar und 
nur auݛrund von keineswegs allgemein anerkannten E(ragswe(veĽahren im Wege der 
Schätzung zu erm itteln sind"1 6. 

16 Quelle: BGH, UÎei l  v. 23. 1 1 . 1 962, V ZR 1 48/60. 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfam i l ien haus, i n  54349 Tritten heim, Kirchgasse 3 

6.8 Verkehrswert (Markࠃert) zum Wertermi໌lungsstichtag 1 9 .08 .2025 

Der Verkehrswert (Marktwert) nach § 1 94 BauGB wird du rch den Preis best immt ,  der i n  dem 
Zeitpun kt ,  auf den s ich d ie Erm ittlung bezieht, im gewöhnl ichen Geschägsverkehr nach den 
rechtl ichen Gegebenheiten und tatsächlichen E igenschaften der sonst igen Beschaēenheit und 
der  Lage des Grundstücks oder  des sonstigen Gegenstands der  Weģerm itt lung ohne 
Rücks icht auf ungewöhn l iche oder persönliche Verhä ltn isse zu e߭ielen wäre.  

Der unbelastete VerkehrsweӞ (Markࠃert) ( im S inne des § 1 94 Baugesetzbuch) fü r das m it 
ei nem Mehrfam ilienhaus bebaute Grundstück i n  54349 Trittenheim ,  Kirchgasse 3 ,  eingetra­
gen im Grundbuch Blatt 4 1 05 ,  lfd . N r . 1 ,  Gemarkung : Tritten heim ,  F lur  25 ,  Flu rstück 294/1 , 
Gebäude- u nd Freifläche Kirchgasse 3 ,  Größe 32,00 m2 ( 1 2 1 . 945 ,92 €, rd . 1 22 .000,00 €) und 
der lfd. Nr .  2 ,  Gemarkung :  Trittenheim ,  F lur 25 ,  Flurstück 295 ,  Gebäude- und Freifläche 
Ki rchgasse 3 ,  G röße 42 ,00 m2

, ( 1 60 .054 ,02 €, rd . 1 60.000,00 €) wird zum Weıerm itt lungs­
stichtag 1 8 .09 . 2025 m it rd . 

282 .000,00 € 
in Worten :  zweihunde๽weiundach໓igtausend Euro 

geschätzt . 

Die Sachverständ ige beschein igt durch i h re Unterschrig zugleich , dass i h r  kei ne Ablehn­
ungsgrü nde entgegenstehen , aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständ iger 
n icht zuläss ig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürd igkeit beigemessen werden 
kann .  
Diese Beweêung wurde von m i r  ohne Rücksicht auf ungewöhnl iche oder persönliche 
Verhältn isse und unter Berücks icht igung der allgemeinen Weģverhältn isse auf dem Grund­
stücksmarkt erstattet . I ch b in  weder veöandt noch verschwägeߦ m it dem Augraggeber, noch 
verfolge ich wiëschaƩliche I nteressen Dritter. 

Raunheim am Ma in ,  den 1 4 . 1 0 .2025 

Marianne Steinacker, MBA 
- Sachverständ ige für d ie Bewertung von bebauten 

und unbebauten Grundstücken (TÜV) nach Pers­
CeI TAR-Zert N r. 0 ISGR28877 

- Sachverständ ige für die BeweIung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken zeÏifizieÐ nach 
DIN EN ISO/IEC 17024 

- I mmobilienökonomin (ebs) 
- Kauffrau in der Grundstücks-, und Wohnungs-

wiÑschaw ( IHK) 
- Gebäudeenergieberaterin (HWK) 
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Az. :  23 K 90/25 - Mehrfami l ienhaus, in 54349 Trittenhe im, K i rchgasse 3 

7 .  Karten 
7 .1. Übersichtskarte 

Übersichtskaĩe mit Gemeinden und regiohaler Verkehrsinfrastruktur ( Eine Vervielfältigung ist gestattet bis zu 30 Drucklizenzen. )  

D i e  Übersichtskarte Fa lk  wird herausgegeben vom Fa l k-Ver lag .  D i e  Ka rtengrundlage b i ldet OpenStreetMa p .  D i e  Karte enthält u .a .  d i e  Ortsg renzen ,  die 
Gemeindenamen und  d ie  reg iona le Verkehrsinfrastruktu r. D ie  Karte l iegt flächendeckend für Deutschland vor u n d  wi rd im Maßsta b 1 : 1 50 . 000 angeboten .  Die 
Karte darf i n  einem Expose genu�t werden .  Die Lizenz umfasst d ie  Vervielfä l t igung von maximal  30 Exemplaren,  sowie d ie  Verwendung i n  Gutachten im 
Rahmen von Zwangsversteigerungen und deren Verö entl i chung durch Amtsgerichte . 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehxami l ienhaus, i n  54349 Trittenhe im. Ki rchgasse 3 

7 . 2  Reg ionalkaƎe 

Ausdeh nung : l .  700 m x l .  700 m u 

Regionalkarte m it Verkehrsinfrastruktur ( Eine Vervielfältigung ist gestattet bis zu 30 Druckl izenzen. )  

D i e  Reg ionalkarte  wird herausgegeben vom Falk-Verlag . E r  enthä lt u . a .  d ie Bebau ung,  Stra ßennamen, Topograf ie und  d ie Verkehrsinfrastruktu r de r  Stadt .  Die 
Karte l iegt f lächendeckend fü r Deutschland vor und wird im Maßstabsbereich 1 : 1 0 .000 bis 1 : 30.000 angeboten .  D ie  Karte darf i n  e inem Expose genutzt 
werden .  Die Lizenz u mfasst d ie  Ve˂ie lfä lt igung von maximal 30 Exemplaren, sowie d ie Verwendung in Gutachten im Rahmen von Zwangsversteigerungen und 
deren  Veröffentl ichung durch Amtsgerichte. 

Datenquel le 

MAIRD U M ONT GmbH & Co.  KG Stand : 202 5 

7 .3  Liegenscha skaãe 
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Ή.: 23 K 90/25 - Mehxam i l ienhaus, in 54349 Trittenhe im, K i rchgasse 3 

Die Liegenschaftskaˀe - generiert aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster- lnformationssystem (ALKIS®) - stel l t  den Nachweis des Liegenschaftskatasters fü r 
d ie Lage und  die Beschre ibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthält u . a .  d ie Hausnummern , Gebäude, Straßennamen , F lu rstücksg renzen und 
F lu rstücksnummern . 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehyami l ienhaus, i n  54349 Trittenhe im, K i rchgasse 3 

7.4 OƎhophoto / Lu¡bi ld 

Oīhophoto/ Luftbi ld in  Fa rbe 

Dig itale Orthophotos sind verzerru ngsfre ie ,  maßstabsg etreue und georeferenz ierte Luftbi lder auf der G ru n d lage einer Befl iegung  des La n desamtes fü r 
Vermessung u n d  Geobasis i nformat ion ( LVermGeo) Rhei n l a n d - Ĥalz .  Das Orthophoto ist In Fa rbe mit einer Auflösu ng  von b is  zu 40 cm.  D ie  Luftbi lder  l i egen 
f lächendeckend fü r das gesamte La nd Rhein land -Pfalz vor u n d  werden im Ma ßsta b von 1 :  1 . 000 bis 1 :  5 . 000 a ngeboten .  
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8.  Photos 
8 . 1  Außenansicht 

Außenans icht Nordwest 

Außenans icht Nordost 

-j ' ��

Außenansicht Südwest 

Erdgeschoss I n nenans icht Haustür 

Seite 51 von 6 1  
Sachverständigenbüro Steinacker, Dr.-Herman n-Eh lers-Str. 1 1 ,  65479 Raunhe im am Ma i n  
Zweigste l le :  Klaus-Kordel-Str. 4, 54296 Trier 
Tel . :  0 61 42 / 88 68 07, Fax: 0 6 1  42 / 88 68 08, Ma i l :  i n fo@ste i nacker-sachverstaend ige .de 

 



• 
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8 .2  Erdgeschoss 

I nnenans icht Außenhaupte ingangstür 

H inten :  Küche m it Wohnzim mer 
Vorne : Schlafz immer 

Wohnungseingangstür d .  Wohnung Nr .  1 

Badez immer 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehyami l ienhaus, i n  54349 Trittenhe im, K i rchgasse 3 

8.3 Treppenhaus vom Erdgeschoss zum Dachgeschoss 

Vom Erdgeschoss zum 1 .  Obergeschoss Vom 1 .  Obergeschoss zum Dachgeschoss 

Treppenhaus Treppe vom Dachgeschoss zum Spitzboden 
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8.4 1.0bergeschoss 

Wohnungseingangstür d .  Wohnung Nr. 2 Schlafzimmer 

Badez immer 
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Az. : 23 K 90/25 - Meh{ami l ienhaus .  i n  54349 Trittenhe im, Ki rchgasse 3 

8.5 Dachgeschoss 

Wohn ungseingangstü r d. Wohnung N r . 3 

• 

Küche m it Wohnz immer 

Küche m it Wohnzimmer m it seitl icher Treppe 
zum Spitzboden 

Badezim mer 
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8.6 Spi}boden 

Spitzboden 

Treppe zum Spitzboden Spitzboden 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfami l ienhaus. in 54349 Trittenheim. Kirchgasse 3 

9. Planunterlagen

9.1 Planunterlage Erdgeschoss 

Erc\qc�':�ho5�� 
(l 

Planunterlage Erdgeschoss , Skizze 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfami l ienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

9.2 Planunterlage 1 .0bergeschoss 

Planunterlage 1. 0bergeschoss, Skizze 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfamilienhaus, in 54349 Tri ttenheim, Kirchgasse 3 

9.3 Planunterlage Dachgeschoss 

Planunterlage Dachgeschoss, Skizze 
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Az. : 23 K 90/25 - Mehrfamil ienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

9.4 Planunterlage Spiőboden 
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Planunterlage Spitzboden Skizze 
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Az.: 23 K 90/25 - Mehrfami l ienhaus, in 54349 Trittenheim, Kirchgasse 3 

10. Wohn-, und Nuăfläche 

Erdgeschoss: Wohnung Nr. :  1 

1. Küche mit ளhnzimmer: 

2.Schlafzimmer: 

3. Badezimmer: 

Summe der Wohnfläche, Wohnung Nr. 1 : 

1 .Obergeschoss: Wohnung Nr. :  2 

1.Küche mit Wohnzimmer: 

2.Schlafzimmer: 

3. Badezimmer: 

Summe der Wohnfläche, Woh nung Nr.2 :  

Dachgeschoss: Wohnung Nr. :  3 mit Spiοboden 

1. Küche mit Wohnzimmer: 

2. Schlafzimmer: 

3. Badezimmer: 

4.Spitzboden1 7 : 

Summe der Wohnfläche, Wohnung N r.3 :  

Summe der Wohnflächen: 

Kel lergeschoss 

Kellergeschoss: 

Summe der Nuοfläche: 

Summe der Nuࠄflächen : 

1 7 Zugang über Wohnung im Dachgeschoss mit fester Treppe 

25,76 m2 

11, 16 m2 

7 12 m2 

44,04 m2 

24, 91 m2 

12, 15 m2 

6 94 m2 

44,00 m2 

26 ,06 m2 

9,61 m2 

7,81 m2 

6,00 m2 

49,48 m2 

42,84 m2 

42,84 m2 

1 37,52 m2 

42,84 m2 
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